
{: 

Abschrift 
(/ 

/ 

Was in de~ KriegsverbrecheYQrteilen Norwegens unerw2~nt blieb. 

Durch die deutsche Presse ging anfangs Dez ernber 1949 die l~achricht, 
Dänemark und wahn cheinlich auch l~orwegen trugen sich rui tder Ab
sicht, in Kürze die deu tschen Kriegsverbrecher zur weiteren Straf- ,..i 
verbUssung nach Deutschland zu überf'lhren. Die Behörden bei.der Län- , 
der hatten sich bereits mit britischen und amerikanischen Regierungs
stellen in Ve:lbindung gesetzt, um die Erlaubnis zur Durchführung ihrel 
Vorhabens einzuholen. Ein Sprecher der deutschen BQ~desregierung, 
zur Sache befragt, habe je cb ch darauf' hingewiesen, die Bundesregie-

_ rung könne in der Angelegenheit voreret nichts unternehmen, da Kriegs< 
verbrecher freffider Justizhoheit unterliegen. Die Bundesregi~rung 
werde aber vor§chlagen, die Strafen der infrage komrr.enden Gefange
nen, ehe diese nach Deutsc;:land gebracht ~rden, durch 'Verantwort
liche Gerichte zu iiberprüfen. Eine solche Überprüfung sei in Deutsch
land unmöglich, da deutsche Behörden keine rl!chtliche Handhabe hät
ten, die Urteile aufzuheben oder zu mildern. 

Die Stellungnahme des deutschen Regier~ng88prechers trifft den 
Kern des Problems. Sie zeigt eindeutig,das8 die deutsch~ Regierung 
Zweifel an der rechtmässigen Zulä8sigkeit der Str?-fen und ihrer 
Höhe hegt. J ed enfalls kan....'1. der Wunsch nach einer UberpriifUllg der ge
samten Pälle durch verantwortlicheGerichte nicht anders verstanden 
werden. Zweck der nachfolgenden Ausführungen soll sein, darzulegen, 
wie sehr Begründet diese Zweifel sind, sowei t sie die Kriegsverbreche: ,
prozesse in Norwegen angehen. Die Ausführungen 8011e:1 dem objektiven 
Beurteiler ein ungefähres Bild dar:rber geben, wie 6S .in NOT\vegen zu 
den harten Strafen gegen Deutsche wegen Kriegsverbrechen kommen konnt! 
und gekommen ist. 

Bei Prozessen gegen Kriegsverbrecher und wegen Kriegsverbrechens 
ist man gemeinhin geneigt, anzuneJlmtm, und lJi$ es auch amerikani
schen, bri tisc)-,en und französischen Praktiken entspricht, dass die 
Verfahr8n vor Militärgerichten stattfinden. In Kriegsverbrecher- "" 
verfahren ist ja "immer zu entscheiden, 1. ob ein Verbrechen begangen' 
wurde und 2. ob das begangene Verbrechen im Widerspruch zu Oe,n 
Si tten des Krieges und den überkommenen Kriegsregeln steht. 'Was- mi t 
Krieg und Kriegsregeln vereinbar oder nicht mehr vereinbar ist, kann 
daher nur jemand fachmännisch feststellen, der neben den hotwendi-: 

'gen völkerrechtlichen Kenntnissen über Erfahrungen des Krieges ver- ,'" 
fUgt IDld nicht nur theoretp{isch mit Kriegssitten vertraut ist, kurz", " 
gesagt, nur ein Soldat. Nur aus diesem Grunde fiL~rten die vorgenannte 1 " 

staaten ihre Kriegsverbrecherprozesse vor Militärgerichteno Umso ' 
verwunderlicher ist es, dass, in Nonfegen diese Prozesse trotz allem 
Widerspruchs der Angeklagten ausschliesslich vor Zivilgerichten ge
fUhrt wurden und nicht ei!L'llal Sachverständige fÜr Krieg und Kriegs
fragen zugezogen'wurden. Nur bei Kenntnis dieser Tatsache sind über
haupt Ausführungen zu verstehen, wie sie in B~rgen in ~inem Urteil 

, gegen den Marinefeldwebel Karl August W a g n e r niedergelegt 
wurden. Wagner hatte gelegentlich einer Personenkontrolle im Dezem
ver 1944 ÜRd in Befolgung eines von hoher militärischer Stelle er
gangenen Befehls bei geringsten Anzeichen von Widerstand von der 
Schusswaffe Gebrauch zu maschen, einen Norweger erschossen. Dieser 
war bei der Kontrolle, die auf einem Küstenschiff stattfand, aus 
dem Schlaf aufgeweckt worden. Er hatte, als er sich nicht zur sofor
tigen Ausweisleistung anschickte, Armbewegungen gemacht, die darauf 
schliesscn liessen, dass er Wagner die vorgehaltene Pistole aUS der 
Hand 8chlagenwollte. Ein horwegischer Zeuge hat sp~ter angegeben, 
dass der Erschossene handgreiflich geworden wäre, falls er Wagner 
hätte PaÄc.n~ können. Wagner wich aber zurück und löste beim Zurück
weichen" aen Schuss. Das Marinekriegs§ericht in Bergen untersuchte 
diese Begebenheit und stellte das Verfahren wegen nachgewiesener 
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Notwehr ein. 1947 wurde WagEer weg. Kriegsverbrechens zu 12 Jahren 
Zwnagsarbeit verurteilt, weil das Gericht es als unwahrscheinlich 
fand, dass ein normal begabter Mensch sich von einem solchen Befehl 
in dem Grade habe beeinflussen lassen, dass er in diesem Fall zu 
einem so drastischen Mittel griff und schoss. Seine Tat könne nur 
dad'j.rch bestimmt worden sein, dass: Wagner [;ich dartiber geärgert 
habe, weil der Erschossene seinen Anordnungen nicht schnell genug 
nachkam. Was aber hätte Wagner in einem solchen Fall tun sollen? 
Der erwähnte Schiessbefehl der höheren Wehrmachtsdienststelle war 
ergangen, weil kurze Zeit zuvor bei einer Personenkontrolle-in Bergen 
ein Feldwebel der deutschen Feldgendarmerie von einem Zivilist"en 
bei Wiederst&nd erschossen worden war. Hätte Wagner solange zuwar
ten sOllen, bis der körperlich überlegene Norweger sich seiner be
mächtigte? Hätte er zuwarten müssen, in einem Gebiet, wo sich nachge
wiesenermassen stärkere bewaffnete Einheiten der Widerstandsbewegung 
gesaIT@elt hatten, denen kurze Zeit drnach in einem Hinterhalt 28 
deutsche Soldaten zunJ Opfer fielen,? wobei ver\'rundet in Gefangenschaft" 
I!eratene noch durch Genickschüsse timgebrc.ccht wurden, weil man keine 
Gefangenen gebrauchen konnte? (Vergl. Buch "BjornVea i Kampe~1I 
von Kptn. Harald Riese). Ein militärischer Sachverständiger hätte die ." 

, Antwort auf alle diese Fragen leicht erteilen können. Sie wären auch 
wahrscheinlich zugunsten von Wagner gefallen. Ein ziviles Gericht 
konnte das nicht. 

Kriegsver.brecherprozesse v{urden in Norwegen vor den sogenannten Lag
mannsgerichten für Landsvikssachen geführt. Diese Gerichte wurden 
durch besondere Verordnung nach dem deutschen Zusammenbruch sogar 
erst gebildet. Von den sonst üblichen zivilen Lagmannsgerichten unter
schieden sie sich einmal dad ,-,Tch, dass neben den nac~l der norwegi- " 
schen Gerichtsverfassung vorgeschriebenen 10 Laienb~sitzern (Schoeffen) 
nur deren 4 zugezogen waren. Zum Anderen erhielten di ese" Lagmannsgerich- . 
te für Landsvikssachen durch die gleiche Verordnung in Landeeverrats-

"u. Kriegsverbrecherangelegenhei ten die Berechtigung auf ein Vielfa- " 
chee der im Gesetz festgeleg.ten Normalstrafen zu erkennen. Schliese
lieh bekamen die Laienbeisitzer die gleichen Rechte ,wie die 3 juri
stischen Mitglieder des Gerichtes. Während bei dem normalen Lagmanns
gericht die Beisitzer nur über die Schuldfrage der Angeklagten tu 
entscheiden hatten, wurde ihre Stimme bei den Lagmannsgerichten für 
Landsvikssachen auch für die Festsetzung der"Strafhöhe eingeholt, was 
sonst" nur Aufgabe der richterlichen Mitglieder war. Die Beisitzer 
wurden also zu echten Laienrichtern, was, wie noch gezeigt wird, zu 
schweren Folgen führte. Bei Dissenz der einzelnen Gerichtsmitglieder 
erfolgte die Strafzumessung nach einem Verfahren, das hier nicht "" 
mehr berührt werden braucht. Nur um auf Todesstrafe zu erkennen, war 
eine qualifizierte Zweidrittel~ehrheit n9tig, also mindestens die 
Stimmen von 5 der insgesamt 7 Gerichtsmiglieder. Berufungen an das 
norwegische Höchstgericht, die immer zulässig waren, endeten vor
wiegend bei einer Beschlusskammer (Kjäremalsutvalg) und kame~ dann 
nicht mehr zur mülldlichen Verhandlung. Die Berufung trug im Übrigen 
revisionsartigen Charakter. Das Höchstgericht war an die Tatbestands
feststellungen und den Schuldausspruch der Lagmannsgerichte gebunden. 
Soweit eine Berufung zur neuerlichen Hauptverhandlung beim Höchstge
richt, das in der Besetzung von 6 Richtern entschied, führte, genüg
te um zur Höchststrafe zu-kommen, zunächst die einfache, also 3 zu 2 
Mehrheit. Erst im Juni 1947 wurde insofern eine Änderung eingeführt, 
als das Höchstgericht in allen Fällen, wo Anträge auf Todesstrafe 
gestellt werden sollten, in der Besetzung von 9 Richtern entschied, 
für ein Urteil auf Todesstrafe wurde seitdem auch eine Zweidrittel
mehrheit vorgeschr~eben. 

Die Zusammensetzung der Lagmannsgerichte gab in sehr vielen Fällen 
Anlass zu s"ehr schweren Beanstandungen. In nicht wenigen Verfahren 
waren die rechtskundigen Gerichtsmitglieder aus der Zahl der Richter 
bestellt, die während der Besatzungszeit Schwierigkeiten mit den 
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Deutschen gehabt hatten. Viele von Ihnen waren in deutscher H~ft, ei
nige auch in deut:.::chen Konzentrationslagern gewesen. Häufig kaJ:l es vor, 
dass beallltete Richter Häftlinge der Männer gewesen waren, über die sie 
jetzt zu Gericht sitzen sollten. Das Gleiche gilt von den Laienrichtern. 
Diese waren wohl ausnahmslos Angehörige der norwegischen Widerst81ds
bewegung gewesen und versuchten jetzt vom Richtertisch aus den KaI!lpf 
zu Ende zu führen, den sie früher illegal und ohne Erfolg gegen die 
deutsche Besatzungsmacht geführt hatten. Was das bei gleichem Gewicht 
jeder Stimme und weben der Gefahr der Uberstimmung der Berufsrichter 
zu bedeuten hatte, braucht nicht besonders betont werden. Es ist daher 
zu verstehen, dcss in vielen Fällen Befangenheitsenträge gestellt 
wurden. Nicht zu verstehen ist aber, d2.sS solche Anträge durchweg ab
gelehnt wurden. Diese Einstellung ist umsomehr erstaunlich, als\die 
Objektivität und Unparteilichkeit von no~vegischer Seite ganz erheb
liche Anforderungen gestellt wurden. Als Beispiel dafür sei erv.,rähnt, 
dass vor der ersten Berufungsverhandlung gegen den vom Lagmannsge
richt zum Tode verurteilten deutschen S; .;_cSil?oangehörigen Hans Hein
rich K 1 i n g e das norwegische Höchstgericht eines seiner promi
nenteste~~itglieder, den Osloer Völkerrechtler Professor Adenaes 
von der Mitwirkung in Kriegsverbrecherverfahren in langatmig"en Begrün
dungen ausschloss. Professor Adenaes hatte sich im Sommer 1945 in 
einem Gutachten an den norwegischen Justizminister zur Verfassungs
widrigkeitund daher R€chtsungültigkeit· der n~ch den Zusammenbruch 
erlassenen Gesetzesvorschriften erkannt, nach denen die Kriegsver
brecherverfahren durchgeführt w~den sollten. Wenn in einem Bolchen 
Fall eine Richter, der übrigens mit seinen Ansichten auch bei anderen 
Höchstgerichtsrichtern Zustimmung fand, für befangen erklärt wird, 
bloss weil €r in seiner Eigenschaft als Völkerrechtslehrer ein generel
les Gu tachtel·l ersta ttetez, das nicht in die Generallinie passte, UIDSO

mehr hätte man erwarten müssen, dass Befangenheitsanträge auch in 
Fällen stattgegehen werden würde, wo es sich um eine spezielle Be
fangenheit h~ndelte, Das geschah aber augenscheinlich deswegen nicht, 
U11l das Vorhaben, auch in Norwegen Deutsche als Kriegsverbrecher zu 
veruteilen, nicht in Frage zu stellen. 
Nach der norwegißchen Auffassung über die Gerichtsverfahren gegen 
deutsche Kriegsverbrecher waren diese Prozesse echte Prozesse bezüg-r 
lich aller prozessualen Voraussetz·ungen. Wie der norwegische ·Riks
advokat gelegentlich äusserte, wurden die Prozesse 1l1lter genauer Be
achtung der BestiEilllungen der norwegischen StrafprozessCirdnung'-geführt. 
Jeder Angeklagte habe eine Anklageschrifterhalterl: und einen von Amts 
wegen gestellten Verteidiger. Jedem Angeklagten sei das Recht der 
Beweisführung zugebilligt Lewesen und seitens der Gerichte seien bei 
der Beweiswürdigung die schwersten Masstäbe angelegt worden, wie es 
dem tiefvenrurzelten norwegischen Rechtsempfinden entspreche. Die 
Deutschen seien genau so behandelt worden, wie die eigenen norwegischen 
Landsleute. Letzteres mag im grossen Ganzen stimmen. Aber ob die 
rechtliche Behandlung der norwegischen Landsleute, die hier gemeint 
sind, es handelt. sich um Landesverräter und Kolaborateure, einem 
tiefen norwegischen Rechtsempfinden entspr~t, muss doch BKB sehr 
bezweifelt werden. Ein Teil der norwegischen Presse betont das schon 
seit Jahren und fordert von Zeit zu Zeit eine Revision. Auch aus 
anderen fachkundigen Presseäusserungen ergebep sich mitunter Zweifel 
an der Richtigkeit der amtlichen Darstellungen. Es se·i dieserhalb . 
ziti~rt eine Pressenotiz in Oslo Dageblatt vom 27.2.50, wo ,der 
Höchstgerichtsadvokat Finn R. Schjödt einschlägige Ausführungen 
rechtlicher Art vonLderVoraussetzung abhängig macht, dass das norwegi~ 

. sche Rechtsbewusstsein im Verlauf· der Abrec~ung mit Landesverrätern 
und Kolaborateuren nicht eine fundamentale Anderung erfahren habe. 
Wie sieht nun die Wirklichkeit aus? 
In Rechtssta~:ten ist es allgemeini...blich, dass Strafprozessen 
ein polizeiliches Ermittlungsverfahren und, wenn es sich um schwere 
Anklagen handelt, gerichtliche Voruntersuchungen vor·ausgehen. Beide 
Verfahren bezwecken bekanntlich, den obj ekti ven Tatbestand Bowei t . 
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vor der HauptvLrhCtndlung zu klhren, dess sich in der Vcrh~lndlung 
keine WiderspDlche ,ehr ergeben Bollen und des ent:cheiäende Ge-
richt ohne besondere Schwierigkeiten mehr zur Feststellung des Tat
bestandes in seinem Urteil konmen kann. Im vorbereitenden Verfahren iet 
nach unserer Rechtsauffassung daher auch dCis zu klären, was i,n Prozess 
zu Gunsten des Angeklagten sprechen würde. Na~hdem in Norwegen die 
gerichtliche Voruntersuchuulg offenbar unbekannt ist ~~d in keinem ein
zigen Fall eine solche stattgefunden hat, wäre zu envarten gewesen, dasf 
die polizeilichen Vorermittlungen entsprechend ordentlich geführt , 
worden wären. Man hätte annehmen dürfen, d5.SB die Beschuldigten unbe
dingt und immer zur S .. ;che vernommen werden Dussten, in Zweifelsfällen 
den ~eugen gegenüber zu stellen waren und dass sie auch ihrerseits 
Entlastungsbeweise vorbringen konnten. Es war nich.t der Fall, obwohl 
das polizeiliche Vorverfahren im Gesantverfahren eine überragende 
Stellung einnahm. 

Auf das Ergebnis dieses Vorverfahrens baute sich regelmässig die 
Anklage auf. Die HauptverhCtndlung begeilll mit der Verleseung der An_ 
klage, wovon sich. ein Exemplar mit einem polizeilichen Schlussbericht 
in Händen des Gerichts befand. Sonst besass das Gericht keinerlei 
Unterlagen, da es ausschliesslich ~~ter dem fri2chen Eindruck der 
Hauptverhandl~'1g entscheiden sollte. Da sich dS8 norwegische Straf
prozessverfahren nach dem angelsächsischen Anklageprinzip abwickelt 
und der staatsanwalt im wesentlichen die Verhandlung führt, jeden
falls insoweit, als er die BeweEunterlagen für die von ihm erhobene 
Anklage zu erbringen hat, ist ein wesentlicher Bestandteil der Hnupt
verhandlung nach der Anklagever~s~ung die Präsentation der Angeklag~ 
ten vor dem Gericht. Bei d~ser Präsentation geben d~e Anklagevertre~ 
ter in längerem vortrag in persemelle r Hinsi cht Asukunft iiber den An-

'geklagten, über seinen \\'erdegang und über seine strafbaren Taten. Es 
wird dabei auch das berücksichtigt, zur Charakterisierung, was un
mittelbar mit der Anklage nichts zu tun hat. Bei der nach dem deutschen 
Zusammenbruch allgemein in Norwegen einsetzenden Hass- und Rachepropa
ganda gegen alles Deutsche konnte es nicht ausbleiben, dass sich 
solche Einführungserklärungen der Anklagevertreter auch in politischen 
Gedankengängen bewegten. Abendländischen R~clltsgrundsätzen entspricht 
es auch, dass amtliche Äusserungen keine Werturteile, Beleidigungen 
oder Ehrabschneidungen enthalten, bevor nicht ein Urteil' gesprochen 
ist. Hämische, ironisierende und beleidigende Formulierungen ::haben 
~~ jeden'Fall zu unterbleiben. Wenn dies alles in den Erläuterun-
gen der Anklagevertreter unbeachtet' blieb, so hat das wohl nur den 
Grund, mit der Präsentation in dieser Form gleich die,rechte Atmos~äre 
zu bchaffen, in der sich die Prozesse abspielen sollten und bei dem 
Gericht gleich ~on Beginn an eine möglichst grosse Antipathie gegen die': 
AP~eklagten zu erwecken. Was an sachlichen Momenten Erwähnung fand, 
stammte im Wesentlichen aus den polizeilichen Vorernittlungen. Dass 
diese nicht objektiv gef~rt waren und nur Tatsachen enthielten, die 
die Angeklagten belasteten, ist erwähnt. Es soll im Einzelnen näher 

,belegt werden. Die polizeiliChen Vorermittlungen gegen die deutschen 
Kriegsverbrecher wurden in Nonvegen von der erst nach dem Zusammen
bruch begr~:ndeten sog. Landsvikspoli ti und in unbedeutenderen .Fällen 
insbesondere auf dem Lande, von den Lensmännern geführt. Letztere 
entsprechen in etwa den deutschen Kreispolizeibehördeho Zur Landsviki
politi~ wurden im hiai 1945 nur verhältnismässig wenige, normal ausge
bildete norwegische Beamte der Kriminalpolizei beordert. Die Masse 
dieser politischen Polizei bestand aus Hilfspolizeibeamten, die zum 
geringen Teile als Landflüchtige in England und Schweden oberfläch~ 
lieh mit dem techniGchen Rüstzeug eines Polizeibeamten versehen worden 
waren. Vorwiegend aber ~ekrutierte sie sich aus Angehörigen der 
Wid0rstsnsbewegung, die ausser ihrer politischen Zuverlässigkeit so gu' 
wie gar keine Voraussetzungen für ihre neue Tätigkeit mitbrachteno 
Vor allen Dingen gingen auch sie nicht mit ·einer leidenschaftslosen 
Objektivität ans Werk. So weit bekannt, ist nur in verschwindenden 
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Ausnahmefällen mit Gewaltanwendung gearbeitet worden. Dafür wurden 
jedoch die Vernehmuncen auf andere, nicht saubere Weise zustande 
gebracht. Durch eine langmonatige Hungerperiode, die die eingesperr
ten Leutschen an den Rand des körperlichen und geistigen ~ins 
gebracht hatte f war es möglich, von den ~enschlichen Wraks Aussagen 
zu bekommen, die im vollen Besitz der Körper- und Geisteskräfte nie
mals gemucht worden wären. Für einige Butterbrote oder sonstiges 
ausreichendes Essen war alles an Auskünften zu haben. Das war aber 
noch nicht das Entscheidende. Bei der Landsvikspoliti ~~rqen häufig 
den mit der ~aterie nicht vertrauten und die Folgen nicht ahnenden 
deutschen Beschuldigten Versprechungen geDacht, die niemals ge
halten vrurden und die man auch von vornherein nicht halten wollte. 
Schwierigkeiten entstanden auch dadurch, dass bei den Vernehmungen 
öfters keine ordentlichen Dolmetscher zugezogen waren. Die Vernomme
nen kannten von der Landessprache aber meist nicht mehr, als die 
Vernehmenden deutsch beherrschten. Selbst in den Fällen, in denen 
sich beide Teile bemühten, sachlich und objektiv zu bleiben, schlichen 
sich daher noch Fehler ein, die den vernehmungsprotokollen einen 
anderen, manchmal sogar entgegengesetzten Sinn gaben. Beispielsweise 
wurde dem Oberregierungsrat Dr. Weimann, der Leiter der Sipo-Dienst
stelle Bergen war, die Frage vorgelegt, ob er es für möglich halte, 
dass seine Beamten sich nicht an Befehle und Weisungen gehalten hätten. 
Weimann erklärte, er halte das nicht für möglich, bezw. er halte das 
für unmöglich. Aus den Gerichtsakten war später zu lesen, er habe ge
sagt, er halte es nicht für mNgt±Kx unmöglich und dadurch bekam das 
Ganze einen total falschen Sinn. Es konnte nur geschehen, weil der 
'Vernehmende kaum deutsch und Weimann kaum no~vegisch sprechen Und 
lesen konnte.Besonders hervorgehoben gehört aber, dass alle Hilfs
beamten der Landsvikspoliti in 1. Linie ja auch Patrioten sein woll
ten und ihren höchsten Ehrgciz darin setzten, von jede~ Vernommenen 
eine möglichst belastende Erklärung zu Pa)?ier zu bekommen. Nur so 
ist es zu verstehen, wenn der Hilfspolizflist Christensen in Bergen 
gelegentlich einer Vernehmung äusserte, er werde nicht eher ruhen, 
als bis er den den deutschstämmigen Dolme~scher Rook unter die Erde 
gebracht habe. Es ist ihm leider gelungen. Nur so ist es zu ver
stehell9 wenn der Folizeibeamte Myhren in Drontheim, wo er im Wesent
lichen die Ermittlungen führte, wiederholt erklärte, alle D~utschen 
würden erschossen, wenn er darüber zu bestimmen hätte.Eine Ausserung, 
die der Wohlfahrtsoffizier der 1. norweg. Besatztirigsbrigadein""
Deutschland später wiederholte, indem er sagte, nur ein toter Deut
scher sei ein guter Deutscher. Auch bei dem polizeibeamten Ohlufsen 
in Mosjoen und in Bodoe war es nicht anders. Ohlufsen war vor dem 
Kriege wegen Sittlichkeitsverbrechens aus der Polizei entlassen . 
worden, fand während des Krieges A~schluss an die Widerstandsbewegung 
und ~~rde nach der Kapitulation wieder eingestellt. Von ihm wurde be
kannt, dass er Aussagen norwegischer Zeugen noch in Anwesenheit 
deutscher Untersuchungshäftlinge falsch protokolliertte und unter
schreiben liess. Berichtigungen lehnte er ab. Da sich unter den Zeu
gen auch norwegi"sche Häftlinge befanden, koilnte in Erfahrung ge
bracht werden, dass Ohlufsen zu falschen Beschuldigungen aufforderte~ 
indem er erklärte; was die Norweger aussagten, spiele keine ROlle, 
sie soll teu die Deutschen nur belasten, diese würden ohnehin alle 
erschossen. Fast im Wortlaut gleich der Polizeibeamte Svenkeeen in 
Oslo, der zu falschen Aussagen aufforderte, damit man sich der 
Deutschen entledigen könne. (quitere). Die Vernehmungen bei den Lens
männern, die ja meist, wenn auch nicht einschlägig alte Beamte waren, 
gestalteten sich demgegenüber nicht so agressiv. Die Lensmänner 
hielten sich meist eng and den Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
und versuchten die ihnen aufgegebenen Tatbestände ohne popitische 
Hintergedanken in den Rahmen der Strafbestimmungen zu bringen. Das 
Ergebnis war, dass solche Vernehmungen häufig als unzureichend zu
rückgeschickt ~~rden oder dass Nachtragsvernehmungen unmittelbar 
von der Landsvikspoliti nach dem eben erwähnten Muster vorgenommen 
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wurden. Die neuen Zeugenaussagen hatten dann den Vorrang und galten ~: 
als wahr, die früheren Aussagen blieben ungewertet. Auch ging aus 
der neuen Vernehmung nur selten hervor, warum der Zeuge früher so 
und später anders ausgesagt hatte. 
Auf das auf diese Art zustandegekoIDmene Tatsachenmaterio.l basierten 
die Anklagevertreter, ihre die Hcuptv rhandlung einleitenden Vorträge. 
Dass die Gerich tsmi tgli eder, insbesond ere die Laienrichter., unter 
demEiu.druck dieses mi t viel Pathos vorgetragenen Materials die rich
tige Einstellung zu ihrem Amt und zu den vor ihnen sitzenden Angeklag
ten bekaruen, versteht sich daher. Der Eindruck wurde aber noch ge
waltiger, im weiteren Anlauf der Verhandlung, als dann der Reihe nach 
Zeugen für das Vorgebrcchte auftraten w1d diese, häufig nur unter 
geschickter Stellung von Suggestivfragen, die für die Anklageführung 
ent8cheidenden Tatbestände wiederholten. Wo sich "B"egen der Länge 
der verstrichenen Zeit Zeugen nicht mehr auf Einzelheiten entsinnen 
konnten, die z.zt. der polizeilic~en Vernehmung auch schon bis zu 
5 Jahren zurJcklagen, ~urden die ueugen kurzerhand auf die Richtig
keit ihrer Protokolle vereidigt. Wenn Zeugen zur Hauptverhandlung 
nicht erschienen waren, wurden nur ihre polizeilichen Protokolle 
für die Entscheidung gewertet. Das geschah auch, wenn Zeugen in der 
Hauptverhendlung etwas anderes aussagten, als früher, selbst dann, 
wenn sie ausdrJcklich betonten, dass das jetzt Erklärte der Wahr
heit entspreche und das fyJhere Protokoll aus irgendwelchen Gründen 
nicht mehr aufrecht erhalten bleiben könne. Häufig hiess es, der 
vernel1L1ende Polieeibeamte habe den Zeugen die damaligen Aussagen 
in den Mund gelegt oder das Vorgelsene habe man nicht erklärt, der 
Vernebmungsbeamte müsse missverstanden haben. Es spiele alles keine 
Rolle. Jede Art d er Beweisführung waB zugelassen und j ed er Beweis 
~alt als erbracht, so:fern eB nur der Anklage dienlich war. Wegen 
der Frage des Bwweiswertes bezw. der Beweiswurdigung von Aussagen 
norwegischer Zeugen sei auf Folgendes hingewiesen. Nach dem ZusamInen
.bruch machte sich· in Norwegen überall eine krankhafte Psychose 
geltend,e', nachweislich in der Okkupationszeit sich patriotisch gut 
verhal ten zu haben. Diese Erscheimll1g wurde nicht zuletzt dadurch 
geweckt, dass für jede Arbeit, sicher aber für jede Staatsarbeit, 
ein Attest der Landsvikspolizei über gute nationajhe Haltung.gefor-

.dert wurde. Wer ein 801ches Attest nicht erbringen konnte, galt als 
NS-verdächtig und hatte möglicherweise selbst mit.politisch~p. Nach
forschungen zu rechnen. Es ist daher zu verstehen, dass aus reinem 
Selbsterhaltungstrieb schon jeder Non~eger sich ein solches Attest 
zu verschaffen versuchte. Ob das gegebenenfalls auf Kosten NS-ein-

.gestilter norwegischer Mitbürger ging, oder was noch besser war, ob 
es auf Kosten von Deutschen ging, spielte überhaupt keine Rolle. 
Nur wer dies weiss, kann überhaupt verstehen, wie es zu den grauen-

. haftesten Anzeigen gegen Deutsche in Norwegen kommen konnte. Man hätt 
erwarten können, dass die Gerichte die Wahrheit der Zeugenaussagen 
nachgl3prüft hätten. Zum mindesten das getan hätten, wenn sich die 
Zeugell selbst in Widersprüche venvickelten, oder ihre Aussagen sonst
wie den Stempel der Unwahrheit an der Stirn trugen. Nichts davon, 
wenn ein Zeuge sein Fantasieprodukt einmal beeidete, so war das 
Urteil für den belasteten .Deutschen damit gesprochen, und wenn er 
seinen Meineid, wie es auch häu~iger vorkam, in mehreren Verhand
lungen wiederholte, so galt seine Angabe als noch sicherer. Und 
der Zeuge hatte sich damit auch gleichzeitig den staatlicherseits 
ausgesetzten Entgelt für ausgestandene Leiden in der Okkupations
zeit verdient. Eine Reihe Beispiele mögen zur drastischen Beleuch
tung der Situation angeführt werden. 
Im Prozess gegen den Krimlnalsekretär Hans Arndt trat in Bergen 
der 18jährige Mittelschüler Finn Färewag als Zeuge auf und erklärte, 
vom Gerichtsvo:rsi tzenden wiederholt um ß.ute und deutliche Aussprache 
ersucht, von Arndt in gröbster Weise mi sshandel t worden zu sein .• 
Arndt bestritt das, um seinerzeit weiter zu behaupten, dass Pärewag, 
der einer aktiven kommunistischen Sabotageorganisation angehörte, die 
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Organisation gegen Schnaps und Zigaretten verraten habe. Gleichwohl 
wurde F~rewag auf seine Aussagen vereidigt. Sonstige Beweise lagen 
nicht vor. Einige Stunden später wurde Arndt bekannt, Färewag habe 
sich nach seiner Anzeigenerstattung an den bei der Landsvikspolizei 
in Bergen als Telefonisten tätigen Mitschüler Olsen gewendet und 
diesen zu überreden versucht, gleichfalls Anzeige gegen Arndt zu 
erstatten. Olsen habe das abgelehnt, da er Arndt nicht einmal kenne, 
worauf ihm Färvmg geantwortet habe, das spiele ja keine Rolle, 
wenn gegen die Gestapisten nichtSvorliege, dann müsse man·eben An
zeigen erfinden. Olsen war für diesen Plan nicht zu haben. Die neue 
Kenntnis wurde bei Gerichtvoreebracht. Olsen bestätigte als Zeuge 
das Vorstehende, wurde aber nicht vereidigt und dem Vernehmen nach 
für seine wahrheitsgemässe Aussage aus Schule und Stellung gejagt. 
Arndt wurde auf Grund Färewaga Aussage verurteilt. Im gleichen Pro
zess behauptete der Maschinist Kjell Fed(;rsen, der Kurier einer 
kummunistischen Sabotagegruppe war, von Arndt, bei der Festnahme miss
handelt worden zu sein. Er erinnerte sich an den Tag genau, da es 
in der Ortschaft Norheim Sund gewesen sei und er an diesem ~age gera
de Löhnung und das Geld bei sich gehabt habe. Da Arndt mit der Sache 
nicht das Geringste zu tun hatte, liess er Federsen zunächst weiter
reden, damit er weitere Einzelheiten schildern konnte. Nach der Zeu
genaussage erklärte Anndt unter Bestreiten der Aussage, dass er am 
fraglichen Tage, noch dazu durch den breiten Hardangerfjord getrennt, 
sich in einer anderen Ortschaft befunden habe. Federsen mein·te dann, 
e8 könne au.ch einen Tag oder 2 nachher gewesen sein, was ebenfalls 
bestri tten \'iu.rde. Durch Vorlage eines Hotel-Gäs tebuches konnte Arnd t 
nachweisen, dass er \"eder am Festnahmetage , noch die Woche darauf 
auch nur the~retisch die Möglichkeit hatte, mit Pedersen in Be
rührung zu kommen. Vom Ankläger wurde die Aussage dann so verbessert, 
dass der Zeuge ~ben 8 bis 10 Tage später misshandelt worden sei, 
wo Arndt allerdings kein Alibi mehr führen konnte •. Arndt wurde auch 
für diesen Fall verurteilt. In Prozessen in Bergen trat vielfach der 
Pfarrer Rubestad von der Insel Bremnäs als Zeuge auf. R. war Aktivist 
der Widerstandsbewegung, 1942 festgenommen und in ein deutsches Kon
zentrationslager geschickt worden. Rubestad hatte schon in mehreren 
früheren Prozessen gegen Deutsche Unw~hrheiten geäussert,als er 
wiederum in der Hauptverhandlung gegenY.'deutschen Kriminal-Assistenten 
Ludwig Runzheimer, der später erschossen wurde, auftrat. rmZeugenwar
teraum kam er mit mehreren deutschen Zeugen, darunter dem Berichter
statter, dem ·er gänzlich fremd war,ins Gespräch. Ihm wurde dabei u.a. 
vorgeworfen, als Zeuge müsse er aber gerade als Pfarrer stets die 
Wahrheit sagen und damit habe er es bis jetzt nicht so genau gehal
ten. Rubestad erklärte darauf, gegen die Deutschen könne man aussa
gen, was man wolle, die seien alle Teufel und sie würden daher aUe 
vom Teufel geholt. Der Gesprächsinhalt wurde dem Gericht mitgeteilt 
und wieder~ ~~rde Rubestad auf seine Aussage vereidigt und Runzheimer 
verurteilt. Die Ausdrücke brachten Rubestad übrigens den Beinamen 
"Lügenpastor '1 bei Gericht und Anklagebehörde ein. Als Zeuge wurde 
er in späteren Verfahren fallen gelassen. 
Im Prozess gegen den Kriminalrat Wilhelm Esser und den Krirninalsekre
tär Anton Greul in Oelo trat der norwegische Ministerpräsident Ger
hardsen in zweifelhaftester Art auf. Ein Fall Gerhardsen stand nicht 
zur Anklage. Gerhardsen erschien aber in der Hauptverhandlung, an
geblich, weil er davon in der Z ei tung gelesen hatte. Gerhardsen war . 
1942 festgenommen worden, vorübergehend in einem deutschen Konzentra
tionslager gewesen und seit Ende 1944 bis zur K~pitulation im Häfty . 
lingslager Grini. Als Ministerpräsident wurde, ohne dass er Anzeige 
erstattet hatte, sein "Fall" mit verh2ndelt, allerdings nicht in der 
Form, dass Nachtragaanilage erhoben vrurde. Gerhardeen erklärte unter 

-Eid, von Esser und Greul mit einer HundepeitGche und einem Rohrstock 
geschlagen worden zu sein. Er könne sich an die beiden als Täter des
wegen besonders erinnern, weil die lIlisshandlung in EsserB DienBt-
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zimmer erfolgt sei und sich draussen an der Tür ein Schild mit 
der Aufschrift "Kriminalrat Esser" befunden habe. Die Aussage 
war falsch, da Esser 1942 noch nicht Kriminalrat war und in 
Norwegen ebensowenig wie anaerswo die Dienstzimmer der einzelnen 
Polizeibeamten namentlich gekennzeichnet waren. Gerhardsens Aus
sage wurde als ausdrücklich strefverBchärfen.d im Urteil gewer
tet. 
Im Prozess gegen den Kriminalsekretär Walter GemI:1€cke, der selbst 
keinen Norweger misshandelt hatte, vom Lagmannsgericht Drontheim ac 
aber für schuldig befunden wurde, seine Dienstaufsichtspflicht 
verletzt zu haben, bezw. Untergebene zu Ifisshandlungen beordert 
zu haben, gründete des Gericht seine~ Strafausspruch von 15 Jahren 
Zw~g6arbeit aus8chliesslich auf die Aussagen von 2 deutschen Zeu
gen, die die Misshcndlun[en durchgeführt hätten, aber selbst nicht 
der Strafverfolgung ausgesetzt wurden, eben wegen ihrer belasten
den Aussagen. Ihre Angaben waren. so plump, dass d&s Gericht schon 
selbst Zweifel an der Richtigkeit ihrer Aussagen hätte haben müs
sen. Sie schossen insofern weit über das Ziel hinaus, als sie zu
sätzlich zu ihren Angaberl in der RauptverhandlUllg noch während 
deren Dauer in einem Schreiben an den Ankläger Genmecke eines 
Todschlags bezichtigten. Sie behaupteten n&ffilich, er habe den für 
die deutsche Polizei in Drontheim tätigen norwEgi:::chen Nachrich
tenagenten Syvertsen umgebracht und die Leiche ins Meer versenkt. 
Obwohl nicht zur Anklage stehend, wurde der Fall in der Hauptver
handlung mitbesprochen. Germnecke bestritt, dass die Mitteilung er
logen sei, um die generelle Unglaubwürdigkeit seiner Belastungszeu
gen nachzuweisen. Gleichwohl.baute sich sein Urteil ausdrJcklich 
nur auf die Angaben der beiden Zeugen auf. Syvertsen wurde Ende 
1948 als Flüchtling in Deutschland festgenommen, nach Norwegen über
führt und kürzlich vom Lagmannsgericht Drontheim wegen seiner 
Agentenbetätigung bestraft. Das Lagmannsgericht hielt es aber nicht 
für not"wendig, im Wege der wiederholt beantragten Wiederaufnahme 
,das Lügengebäude um Gemmecke zu beseitigen. Beim Lagmannsgericht 
Eergen vrurde in der Hauptverhandlung gegen den KriminalsekretäD 
Wilhelm Eisenacher die polizeiliche Aussage der Zeugin Augusta 
Vennevold zum. Gegenstand der HRc;ptverhandlung gemacht und für be
weiskräftig genug befunden. Die Zeugin selbst war krankheitshal
ber nicht erschienen. Mehrere ~onate später hat die Zeugin bei der 
Landsvikspolizei eine schriftliche Erklärung dahin abgegeoEfn, dass 

.... sie von Eisenacher nicht in de"r Form misshandelt worden sei, wie 
das Urteil es festgehalten habe. Eisenacher habe ihr zwar eine Ohr
feige gegeben, sie im übrigen aber anständig behandelt. Eisenacher 
'1st in diesem Fall noch heute dafür bestraft, er habe die Zeugin , 
so misshandelt, da6s sie noch mehrere Jahre lang, an den Folgen zu 
leiden habe. 

Im Verfahren vor dem Langmannsgericht Ylosjoen war der Kriminal-
sekretär LudVfig Zirk u.A •. angeklagt, im August 1944 russische 
Kriegsgefangene gesohlagen zu haben. Einer von diesen habe gerade 
eine Blinddarm-Operation hinter sich gehabt und sei an den Folgen 
der Misshru1dlung kurz darmach gestorbwn. Der einzigenorw~~ische 
Zeuge, der hierfür auftrat, erklärte bei Gericht, rua: er ~sse das I 
nicht aus eigener Kenntnis, sondern habe den Sachverhalt bei der 
Landavikspolizei gehört. Zirk wurde mangels-Beweisen von diesem 
J(unkt freigesprochen. Der Fall zeigt eindeutig, auf welche Weise 
Klagepunkte zustande kamen. Im gleichen Prozess spielte auch die 
Misshandlung des Norwegers Lars F e ,1 t e n eine Rolle, der im 
Verlauf seiner Vernehmung von Zirk wegen Lügen eine Ohrfeige er
halten hatte. Dase Ohrfeigen von den Lagmannsgerichten ale schwe
re körpeniche Misshandlungen angesehen wurden, ist grundsätzlich 
nich.t fewtzuJiltellen. Im Gegenteil. Im einzelnen Verfahren wurde 
ausdrJcklich festgestellt, dass eine oder mehrere Ohrfeigen gegen 
Angehörige der Widerstandsbewegung, die sich durch Unwahrheiten' 
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aus einer Sache retten wollten, die nach deutschem Gesetz mit schwer
sten Strafen belegt ssien, nicht als Kriegsverbrechen angesehen wer
den könnten. Im Fall Velten wollte dos dr.s Lagmannsgericht [osjoen 
aber unbediri.gt un.d zwar sogar in der Form der schweren Körperverlet
zung. Es schrieb daher kurzerhand in das Urteil, dass der ~chlag 
Velten einen bedeutenden Schmerz zugefügt habe, was weder der als 
Zeuge auftretende Vel ten, noch ein Sachverst,~.ndiger erklärt hatte. 
Dass in einem Prozess als Beweis auf Ausführungen eines politischen 
Propagandabuchs der Nachkriegszeit verwiesen wird, noch dazu in 
einem Verfahren, wo es um Leben oder Tod geht, muss auf den objektiven 
Beurteiler auch eigenartig wirken. Es geschah aber so in dem Prozess 
gegen einige Bedienstete des deutschen Häftlings-Lagers Grini bei 
Oslo, dasß ~onseiten der Norweger einem deutschen Konzentrationslager 
mit allen 8e~len üblen Begleiterscheinungen gleichgestellt wurde. 
Ein objektiv urteilendes Gericht kann auch den Nachweis für eine 
begangene Straftat nicht nur vom Hörensagen als erbracht ansehen und 
das in seinem Urteil festlegen. Obwohl nicht ein einziger Augenzeuge 
für die Richtigkeit des Tatbestandes auftreten konnte, wurde aber 
der Angestellte Hans Rot h in Drontheim f~r Missh~~dlungen verur
teilt, die sich glaublich im Jahre 1942 im Häftlingslager Fallstad 
bei Drontheim zugetragen haben sollen. 
Es sind hier eine Reihe von Einzelbeispielen aufgeführt worden, die 
aber die Situation schlagartig beleuchten, wie AnkJagepunkte und 
Zeugenaussagen zustande gekommen sind. Da in Strafverfahren neben dem 

Zeugenbeweis auch der Beweis durch Sachverständigen-Gutachten einen 
hervorragenden Platz einnimmt, muss auch zur Frage der Sachvers.tändi"'; 
gen einiges gesagt werden. Es ist eingangs schon betont worden, dass 
militärische Sachverständige überhaupt niemals zugezogen wurden. Da 
in den meisten Verfahren aber schwere und schwerste Körperverletzungen 
mit langwierigen Folgen und Todschlagsdelikte~ zur Anklage standen, 
hätte man erwarten können, dass wenigstens immer ärztliche Sachver
ständige zu Rate gezogen waren. Das ist aber nur in den wenigsten 
Fällen geschehen, in den polizeilichen Vorermittlungen fast nie. 
Dass letzteres unterblieben ist, dürfte in der Hauptsache darauf zu
rückzuführen sein, dass die mit der Lrmittlung beau~tragten Personen, 
die gesetzlichen Tatbestände, worunter die jeweiligen Fälle zu sub-· 
aumieren waren, nicht kannten. Nachdem die angeblich so schwer miss
handelten Personen von nachhaltigen Schäden z.Zt.der polizei-3.ichen 
Einvernahme nichts merkten und von selbst daher nicht angaben, kamen 
diese Köpperschäden nicht in die Ermittlungen h~rein. Erst in den 
Hauptverhandlungen kam die Frage auf diese Schäden. Was für Schäden 
alle von Bedeutung sein konnten, wurde den Zeugen häufig in sugge
stiverWeise in den Mund gelegt. Besonders in allen Fällen, wo Zeugen 
sich auch vor Gericht keiner nachhaltigen Folgen der Misshandlungen 
bewusst waren. Durch geschicktes Fragespiel des Anklägers kam aber 
auch da, wo die Zeugen hartnäckig b~ben, häu~ig nochein blauer 
Fleck oder eine leichte Schwellung heraus, was f~r den Tatbestand der 
schweren Körperverletzung und die Am';endung eines schärferen Straf
gesetzes ausreichte. In den meisten Fällen wurde in diesem Frage- und 
Antwortspiel zwischen Ankläger und Zeugen eine Einigung auf Kosten 

. , 

des Angeklagten erzielt, dass in Nordnorwegen beispielsweise als 
Folge von Misshandlungen ein gesprungenes Trommelfell, in Süd-Ost-
und Westnorwegen meist Blut.;im Urin nachgewiesen wurde. Für diese 
angeblichen Verletzungen wurde niemals ein ärztliches Attest ver
langt. Die blosse Behauptung des Zeugen, derartige Verletzungen ge
habt zu haben, genügte als Nachweis, dass die Verletzung auch tat
säc,hlich bestanden hatte. Jeder Zeuge wurde 80 zu seinem 'eigenen Sach-
verständigen. In den Fällen, wo flor der Hauptverhandlung Ärzte zu . 

,Rate gezogen waren, war vielfach festzustellen, dass diese auf blosse 
Vorsprache hin, schon das bescheinigten, was die Zeugen bescheinigt 

. haben wollten. Atteste wurden auch dann ausgestellt, wenn keinerlei 
körperliche..Gebr~hen mehr festzustellen waren. Dieser Missbrauch ist 
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in der norwegi:::chen Presse seit Jahren heftig kritisiert worden, 
insbesondere da.ss mangels beamteter Ärzte bei den Gerichten jede 
ärztliche Bescheinigung Anklang finde. Es war so während der 
KM Okkupationsjahre, als sich NOTIveger durch ärztliche Atteste 
vor Arbeitsverpflichtungen durch norwegische Arbeitsämter drücken 
wollten. Es ist so, wenn sich wegen Landesverrats verurteilte 
N01\'iegeI'" NOTIveger heute kranIcheitshalber der Strafverbüssung ent
ziehen wollen und es ist daher nicht verwunderlich, dass es auch 
so war, als es sich darwn handelte, durch Deutsche erlitte~e Ver
letzungen nachzuweisen. Erstaunlich ist aber die Feststellung, 
dass Ärzte nicht davor zurückscheuten, aus früheren Zeiten vor
handene körperliche Gebrechen auf Misshandlungen durch Deutsche 
während der Okkupationszeit zurückzuführen. Dies vorausgestellt, 
erscheinen z.B. die Fälle Thomassen und Noekling in den Prozessen· 
gegen den deutschen Dolmetscher Hermann Rehder und den bereits ge
nannten Arndt in Bergen in ganz anderem Lichte.Thommassen wurde 
von Rehder angeblich so schwer misshandelt, dass er nach Fest
stellung des Urteils lebenslang erwerbsunfähig war. Diese Fest
stellung wurde in Kenntnis der Tatsache getroffen, dass Thomassen 
schon im Sommer nach der Kapitulation und noch vor dem Prozess 
gegen Rehder sich sportlich betätigte und bei schwierigen Gelände-

/ läu:fen Sieger war. Wie soll es einem solchen fuann unmöglich sein, 
nicht arbeiten zu können? Bei Noekling handelte es sich um einen 
schweren Fall von Alkoholismus und Paralyse. Der sachverständige 
Arzt Dr. Solheim, selbst ein kommunistischer Widerstandsmann, er
klärte, dass Noeklingschon vor dem Jahre 1940 wegen dieser Gebre-
chen in seiner Behcilldlung und auch schon in einer Anstal t gewesen 
sei. Er erklärte, dass diese Gebrechen durch die liaftzeit nicht 
bes~er, durch etwaige Misshandlungen eher schlechter geworden seien. 
Diese Formulierung genügte dem Gericht zur Feststellung, dass Noekling, 
der den Eindruck eines ~eistesgestörten machte, durch Misshandlungen 
des Arndt zu seinen Gebrechen gekommen sei. Das Zeugnis eines Gei
stesgestörten, dazu die Möglichkeit eines für ihn sprechenden Arzt
gutacht~s genügte zur Verurteilung, obwohl Arndt jede Misshandlung 
bestritt. 

Im Ver:fahren gegen den Marine-Obergefreiten Gustav Auer, der nach 
der Kapntulation bei Bodoe einen betrunkenen Russen, der auf ein nor
wegisches Mädchen eindringen wollte, im Verlauf der ·Auseinanderset
zung mit einem Holzscheit auf den Kopf geschlagen hatte~ wurde die 
Todesursache d~s Russen, der später tot aufgefunden wurde, ärztlich 
überhaupt nicht' gestgestellt. Das Gericht fiihrte die Todesursache 
durchBeschlus~einseitig auf Auerts Schlag zurück. Von dem gleichen 
Gericht wurde der Kriminalsekretär Ludwig Zirk verurteilt, weil er 
einem Zeugen angeblich Zähne ausgeschlagen haben sollte. Der Zeuge 
war aber in der Hauptverhandlung noch im Besitz seiner Zähne. Zirk 
wurde trotz Hinweis dafür verurteilt. Narben an den Beinen, von eineJ;' 
früheren Beintuberkulose herrührend, wurden vom Gericht bei dem glei
chen Zeugen trot~ gegenteiliger Aussage und ohne Sachverständigen 
auf Misshandlungen durch Zick zurückgeführt. . 

Im Ver:fahren gegen den i:arerur:e.xx.:tXmiigE.« Kriminalsekretär otto 
Weiss in Drontheim, der einen flüchtenden NOTIveger erschossen hatte 
und dessen Fall später nochmals z. Sprache kommt, war der Nachweis 
von Bedeutung, ob die tödlichen Schüsse au:f nahe oder weitere Ent
:fernung abge:feuert waren. Als Sachverständiger \~rde ein Fachmann 
gehört, der selbst noch niemals mit einer Feuerwaffe der benutzten 
Art geschossen hatte. Das kriminaltechnische Institut in Oslo stellte 
in seinem Sachverständigengutachten weiter fest, am durch§choeeenen ' 
Mantelkragen des Toten sef·keine Spur von Pulverschleim festgestellt, 
dagegen an den Einschusslöche:rn der von dem Toten getragenen Mütze 
nachgewiesen. Das Fehlen des Pulverschleims am Mantel sei auf die Be
schaf:fenhei t des Stof:fes' zurückzuführen. Das Vorhandensein des Schleimi 
an der Mütze zeige aber, dass die tödlichen Schüsse aus etwa ein halb 
Meter Höhe a~gefeuert Beien. Im Laufe des Prozesses stellte sich noch 
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heraus, dass es zweifelhaft war, ob die dem Institut zur Begutach
tung vorgelegte 1m tze überhaupt vorn Getöteten getragen worden war. 
Weies hatte dss bestritten und eine von der Anklagebehörde genannte 
Zeugin auch erklärt, der Tote.habe eri~~erlich eine andre Mütze ge
tragen. Weiss wurde trotzde;;J gemäss Gutachtemn'hii verurteilt und 
dabei angenommen, dass sich der Fall nicht so zugetragen haben könne, 
wie der Angeklagte ihn geschildert habe. 
Es ist eingangs die Frage gestellt worden: Wie sah die Wirklichkeit 
aus? Haben die Gerichte bei der 5e::eisführung und der Beweiswürdi
gung entsprechend deu tief verwurzelten norwegischen Rechfsempfinden 
die schärfsten Masstäbe angelegt? Der unbefanGene Leser wird bei . 
der Beurteilung dieser Fragen nur zustiml!lend antworten können, j e
denfalls soweit es die Vorbereitungen der Hauptverhandlung, die Be
weisführung und die Beweiswürdigung der Anklagebehörden angeht. In -
der Tat, soweit es die Untermauerung der Anklage betrifft, war jede 

-Beweisführung zugelassen. Es brauuht daher nicht besonders noch be
tont werden, dass zur Untermauerung der Anklagen verschiedentlich 
auch die Tätigkeit von als agent provokater tätigen Personen zu 
Hilfe gezogen wurde. Den Gerichten genügte für die Würdigun~ der 
Beweise auch alles, sofern die Beweise nur die Angeklagten belaste
ten. Im Laufe der Jahre ist zwar vorwiegend aus Juristenkreisen hefti
ge Kritik an der Arbei tsweise der Anklagebehörden und der Gerichte 
in Landsviks- u. Kriegsverbrecherverfahren geübt worden. Das ging so
gar so weit, der Landsvikspolizei die Benutzung von Gestapomethoden 
vorzuwerfen, die eines demokratischen Gemeinwesens unwürdig und mit 
der norwegischen Verfassung nicht vereinbar seien. Das ging sogar so 
weit, dass dem norwegiechen Justizminister Gundersen Unkenntnis des 
Sachverhalts in der Landsviks-Abrechnung, schlechte juristische Fähig
keiten und indirekt Idiotie vorgeworfen wurde. Es ist daher festzu
stellen, dass auch in norwegiechen Juris ttnkreisen 'die obj ektive Füh
rung dieser Prozesse bezweifel,t wird. Geändert hat sich aber nichts. 
Wie schwer die Verstösse gegen ein normales Rechtsempfingen waren, 
zeigt sich aber am besten bei einer Gegenüberstellung welche Nög
lichkei ten den deutschen Angeklagten gegeben waren, ihre Verteidi'
gung zu führen. Bei einer so einseitigen Einstellung auf die Seite 
der Anklagebehörde hätte man annehmen müssen, dass den Angeklagten, 
wie es ebenfalls dem angelsächsischen Anklageprinzip in Normalzei
ten entspricht, aber auch jede Möglichkeit gegeben wurde, die Ankla
gen zu entkräften. Der norwegische Reichsanwalt hat wiederholt her
vorgehoben, dass das der Fall war. Ein besonderes Gewicht legte er 
dabei darauf, dass allen deutschen Angeklagten von Amts wegen ein 
norwegischer Strafverteidiger und in vielen Fällen auch noch deutsche 
Hilfsverteidiger beigesteIlt worden seien. Und wie sah hier die 
Wirklichkeit aus? 
Es ist zwar richtig, dass in allen Verfahren den Angeklagten norwe
gische Advokaten als Verteidiger gestellt vfUrden. Die Art und die 
Energie, mit d er diese Advokaten für ihre Klienten eintraten, lässt 
aber schwerste ~edenken aufkommen, vor allem in den Jahren 45 bis 47. 
Ehe auf ihre Tätigkeit eingegc:ngen wird, muss zunächst festgehalten 
werden, dass ihnen ihr Amt von den norwegischen Justizbehörden nicht 
erleichtert, wohl aber wesentlich erschwert wurde. In Rechtsstaaten 
ist es allgemein üblich, dass den Angeklagten in rechter Frist zur 
Vorbereitung der Hauptverhandlung eine Anklageschrift ausgehändigt 
wird, aus der zu ersehen ist, weswegen eine Anklage erfolgt und nach 
der aie ihre Verteidigung einrichten können. Dieses Prinzip wurde 
gegen Deutsche anfänglich nicht immer beachtet. Häufig wurden die 
AnkBgeschriften so verspätet ausgehändigt, dass eine Vorbereitung 
der Verteidigung überhaupt nicht möglich war. Als bezeichnende Tat
sache sei hier angeführt, dass der Kriminalkommissar Walter Kueper 
vor der Hauptverhandlung überhaupt keine Anklage erhielt. Erat am 
2. Verhandlungatag wurde sie ihm ausgehändigt und da noch eine fal
sche, woraus zu entnehmen ist, wie "wichtig" das Problem damals ge
nommen wurde. Am 3. Verhandluncstag bekrun Kueper erst die richtige 
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Ankl2ge, dies zu einem Zeitpunkt, als der Ani.lagevertreter sich 
schon geäussert hatte, dass er in seinem Schlussplädoyer die 
Todesstrafe beantragen werde. So etwas ist wohl schwerlich mit 
tiefverwurzeltem Rechtsempfinden in Einklang zu bringen. Und wie 
in einem solch(n Fall ein Verteidiger noch Zeit hat, zur ordnungs
gemässen Vertretung seines Klienten, die Akten zu studieren und 
weitere Vorgereitungen zu treffen, ist auch schwerlich zu verstehen, 
insbesondere dann, wenn er sich mit langwierigen polizeilichen 
VOI'ermittlungen noch vertraut me.chen muss. Bei der Kürze der La
dungsfristen ist es daher nicht verwun~erlich, dass die be~~e~l~en 
Verteidiger bei den 1. Besuchen ihrer mandanten diesen nur erKlaren 
hafiten, sie haben noch keine Anklageschrift bekommen, oder aber erst 
gerade bekommen, sodass sie sich dazu noch nicht äussern könnten. 
Und dabei blieb es in der I'Lehrzahl der Fälle bis zu der Hauptver
handlung. Nur in Ausnahmefällen konn"en bei diesen Vorbesprechungen 
die Anwälte schon Auskünfte geben, welcher Strafantrag gestellt 
würde. Dies bei der örtlichen Anklagebehörde zu erfragen, waren 
sie stets bereit, womit sie ihre erste Tätigkeit bis zur Hauptver
handlung meist als erledigt ansahen. In den Fällen rechtzeitiger 
Aushändigung der Anklageschriften dauerten die Vorbesprechuqgen 
mit den Anwälten selten mehr als 5 bis 10 Minuten und beschränkten 
sich im Wesentlicllen· auf ein gemeinsames Durchlesen der Anklage. 
Das 2. schwere Hindernis war, dass mit der Anklagevertretung in 
1. Instanz vorwiegend nur ganz junge und praktisch noch unerfahrene 
Anwälte bestellt wurden, die den routinierten alten Lagmännern in 
keiner Weise gewachsen waren und ihnen etwa wi,e ein Schüler dem 
Lehrer gegenüber standen. Das wichtigste Hindernis aber war, dass 
die in den deutschen Prozessen tätigen Advokaten von zentraler 
Stel~ eine Weisung erhalten haben müssen, nicht zu vergessen, dass 
sie in erster Linie Norweger seien. Es lässt sich zwar keinj"Nach
weis für diese Behauptung führen. Nach der ganzen Art der "organgs..:.. 
weise der Verteidiger muss es aber so gewesen sein. In Bergen war 
unter den zahlreichen Advokaten augenscheinlich keinür bereit, das 
Mandat für einen Deutschen zu übernehmen. Der stellvertretende Leiter 
der Bergener Landsvikspolizei .wandte sich daher vor dem ersten 
deutslßhen Prozess an den in Untersuchungshaft befindlichen Oberre
gierungsrat Dr. Weimann mit dem Ansuchen, die Strafverteidigung . 
für seine ehemaligen Beamten zu übernehmen, was dieser mangels Kennt
nis norwegischer Prozessvorschriften und aus anderen G.rUnden ab-
·lehnte. Dass sich der Advokat Dan Kildall damals bereit erklärte, 
. <tie e rate Verteidigung ru führen und dasß auch in den nächstfolgenden 
Prozessen tat, erscheint daher mehr _ein Notbehelf gewesen zu sein • 

. / ·Ea sei aber zu seiner Ehre festgehalten, daS8 sich Kildabl stärkstens, 
wenn auch erfolglos bemühte. Gelegentlich zur Rede gestellt über .. 
seine Tätigkeit und die negativen Erfolge liess Kildahl übrigens durch
blicken, dass er als Verteidiger eben auch; ,Norweger sei, was den Ver
dacht der zuvor geäusserten zentralen Lenkung der Verteidiger be
stätigen ~nn. Wie schwer es die Verteidiger der Anfa~gsjahre hatten, 
zeigt im Übrigen eine Tatsache, die Kildahl passierte. Im Prozess . 
gegen Arndt trat. als Belastungszeuge der Angehörige der Widerstands
bewegung und Leiter eines kaufmännißchen Unternelunens Trygve Freyherr 
auf und log buchstäblich in Übereinstimmung mit früheren Aussagen als 
Zeuge das Blaue vom Himmel herunter, um Arndt zu belasten. Da der 
Zeuge sich bei seinen Aussagen in schwere Widersprüche verwickelte, 
setzte sich Kildahl im Kreuzverhör energiSCh ein, um die vollkommene 
Unglaubwürdigkeit des Zeugen festzilllalten. Da der Zeuge ein persön
licher Parteifreund des Anklägers war, konnte er es sich leisten, 
noch am gleichen Tage in der Bergener Presse einen grossangelegten 
Angriff zu starten und Kildal vorzuwerfen, dass es eines gebildeten 
Norwegers unwürdig sei, sich so massiv als Verteidiger für einen 
J)eutschen einzusetzen, der nur den Tod verdient habe. Auch die norwegi
schen Verteidiger dUrften nicht vergessen, was die Deutschen während 
der Besatzungszeit den Norwegern angetan hätten. Die gesamte Zei-
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tungenotiz strotzte vor gehässigen Angriffen gegen Kildahl. Dieser 
gc.b dar2uf eine sachlich gehaltene Entgegnung roi t d er Tendenz, 
dass die Deutschen zwar bestraft werden sollten für das, was sie 
getan hatten, es aber nicht anginge, sie für etwas zu bestrafen, 
was s~e ni.:::ht getan hätten, oder was zunindesten zweifelhaft sei. 
Er stellte in der Notiz weiter seine Aufgabe als Verteidiger heraue, 
so wie er sie sehe, und dass schliesslich alle Menschen vor dem Ge
setz gleich seien. Trotzdem fuhr Freyherr in der gehässigsten Weise 
auf dem beschrittenen Wege fort, was Kildahl velanlasste, mit der 
Polemik aufzuhören. Der Zeitungskrieg kam auch in der Hauptverh~d
lung zur Sprache und hatte schliesslich zur Folge, dass Kilda'hl in " 
seiner Verteidigungstätigkeit se~r zurückhaltend wurde. Der Vorfall 
zeigt übrigens auch, was bisher nicht besonders betont wurde, dass 
auch au! dem Weg über die Presse versucht wurde, deutsche Angeklagte 
in der Offentlichkeit in eine schlechtes Licht zu setzen, um so die 
rechte Verhandluni;sbasis zu schaffen. Auch wurde in laufende Ver
fahren durch die Presse immer wieder in schmutzigster Weiseeinge
griffen, was, wie heute in DelJ.tschlL.nd auch jedermann weiss, mit 
dem angelsächsischen Verfahrungsprinzip nicht vereinbar und sogar 
strafbar ist. . 
Im Ganzen ist hiernach festzuhalten, dass die Verteidigung 'der 
deu tschen Angeklagten in den Anfangsjahren nicht den Ä11spruchen 
genügte, die man an eine ordentliche Verteidagung stellen muss. Es 
muss nochmals betont werden, dass in manchen Fällen die Angeklagten 

" zu ihren" eigenen Anklagepunkten vor der Hauptverhandlung niemals b~ 
fragt worden sind. In der Hauptverh::ndlung mussten sie di e roi tunter 

- um viele Jahre zurückliegenden Vorgänge die d. er Erinnerung längst 
entschwunden waren, schnell rekapitulieren, In Verfahren, bei denen 
es um Leben oder Tod geht, wie ee in den Jahren 45 bis 47 üblich 
war, muss einem Verteidiger die Gelegenheit gegeben sein, die Ha~pt
verhandlung auf daS allergewissefihafteste vorzubereiten, damit er, 
wenn er seinen Mandanten schon mit allen Kunstgriffen eines ver
sierten Anwalts nicht retten kann, so doch wenigstens in die Lage 
versetzt wird, zur Auffindung der Wahrheit beizutragen. Letzteres 
haben die norwegischen Verteidiger damals nicht getan, wobei in 
Einzelfällen dahingestellt sein kann, ob die Gründe dafür in den 
zuvor geschilderten Umständen zu suchen sind oder, ob andere ll~otive" 
massgebend seien. Wer von den Angeklagten sich nicht selbst zu hel
fen wusste, war verloren. In Deutschland wird heute des öfteren be
rechtitte Kritik an den Strafverfahren vor dem sogenannten Volks
gerichtshof geübt. In der Zeitung nDie Welt" wurde letzthin be'son-
ders hervorgehoben," dass die Verteidiger der Angeklagten weniger 
als Verteidiger, de~Jl als Hilfsankläger aufgetreten seien. Dies Ur
teil ist auch für die norwe"gischen Prozesse gegen die deutschen 
Kriegsverbrecher zutreffend. Die bestellten amtlichen Verteidiger 
haben sich mindestens genau so verhalten, wie ihre kritisierten 

.deutschen Kollegen. 
In einer Reihe von Verfahreh wurde bei den Lagmannsge:richten Bei t 
Ausgang des Jahres 1946 noch als Kriegsgefangene in Norwegen befind
,liehe deutsche Juristen als Hilfsverteidiger zugelassen. Die Zulas-
sung wurde im Einzelfall gegeben, d.h. sie erfolgte nicht grundsätz
lich allgemein. Einzelne Angeklagte hatten schwere Hindernisse zu 

" überv,inden, ehe sie mit diesen deutschen Verteidigern in Verbin-
"dung kommen konnten. In Bergen \vurde es beispielsweise den bereits 
genamlten Arndt, Kueper, Weimann, verboten, mit den Verteidigern 
Fühlung zu nehmen, obwohl sie in Bergen anwesend waren und die Ver
fahren andrer Deutscher schon bearbeiteten. Erst eine ausdrückliche 
Entscheidung des norwegischen Höchstgerichtes brachte dann dife Ver
bindwLg zustande. 
Als Hilfsverteidiger waren der damalige Major ®r. Hans Fischer, jetzt 
staatsanwalt in Hannover und ebenda Vogersweg 1 wohnhaft, und der 
damalige Oberleutnant Dr. Theodor Jungbluth, jetzt Landgerichtsrat in 
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Köln lL'1d Köln-Ehrenfeld, Ottostrasse 8, wohnhaft, tätig. Beide Her
ren lw.ben. sich d en Verhältniss en en tspI'echend und im Ralunen der
ihnen gebebenen l.'1öglichkei ten f'lr die deutEchen Angeklagten ein
gesetzt. Sie durften an den Hauptverhandlungen teilnehmen, sich 
selbst aber nicht äussern. Ihre Möglichkeiten bestanden d2-rin, aUB
SGrh81b der Hauptverhandlllilg persönlich die Angeklagten zu bera
ten lL'1d in den Verhandlungen den norwegischen Advokaten Hinwei se 
zu geben, op~e dass der Gang der Verhandlungen dadurch gestört werde] 
durfte. Weil die norwegischen Advokaten die Hin.\eise ihrer deut
scllen KolJB gen mi tunter aufnahmen, waren die beiden Hilfsverteidi
ger vielfach z.Teil persönlichen Anfeindungen ausgesetzt. Sie muss
ten schliesslich resignieren, weil sie ihren Auffassungen vom 
Völkerrech t keinen entscheid end en Nachdruck vex·leihen konnten 
und aufgrund von Differenzen, insbesondere mit dem Lagmannsgericht 
Drontheim, wurden sie schliesslich nicht mehr zugelassen und Ul!l 
die Jahreswende 1947/48 nach Deutschland abgeschoben. Es erscheint 
dringeLd angebrE.cht, sowohl.Dr. Fische ' Jui!:gb.1~.~~ zu 
einer exakten Steilungnahrne zu den- norwegischen Kri egsverbrecner
prozessen aufzufordern. Beide Herren haben, von den ersten und 
letzten Zeiten abgesehen, allen Einblick in die Ermittlungäakten 
gehabt und waren auch bei den meisten Hauptverhandlungen ihrer 
Zeit sowohl bei den Lag!l'.annsgerichten, als auch beim Höchstgericht. 
zugegen. Ihre auf persönliche Wahrnehmungen basierenden Berichte 
·würden ein erschütterndesBild darüber geben, wie das angeblich 
so tief im Volke verwurzelte und weltbe~a~~te norwegische Rechts
gefühl in der Praxis ausgesehen hat. Es ist schon w ei ter oben ge
sagt worden, dass jeder verloren war, der sich nicht Eelbst zu 
helfen verstand und die nauptlast der Verteidigung auf den Schul
tern der Rechts unkundigen Angeklagten selbst ruhte. Nenn man da-
von ausgeht, dass auch im Strafproness beide Parteien sich als 
gleichberechtigt gegenüberstehen, was im Prinzip auch dem bri ti- \' 
schen Anklageverfahren entspricht, so w~re anzunehmen gewesen, \J 
dass man eine Ordnungsmässige Verteidigung der Angeklagten selbst!: 
zugelassen hatte. Man hätte erwarten können, dass den Angeklag- P 
ten restlos die Möglichkeit eingeräumt wäre, das Anklagematerial \' 
durch Führung von Gegenbeweisen zu Fall zu bringen •. Das ist aber . 
nur in Einzelfällen geschehen. Als hervorragendes Beispiel einer. 
solchen, für den Angeklagten positiven EinstelllUlg ist eine Be
gebenheit aus Harnar erwähnenswert. In den Vorernittlungen gegen 
den früheren Gefängniswachtmeister Hans Thurau war auch einer· 

, . . seiner ehemaligen Häftlinge, ein norwegischer Wio.erstandsmann, 
aufgetreten und hatte Misshandlungen behauptet. Thurau hatte im 
Sommer 44 am Mjoesasee bei Hamar t'ür seine vorgesetzte Dienst~ 
stelle ein beschlagnahmtes Boot flott zu machen. Zur Durchfüh
rung hatte er' einige Häftlinge mi tgenoI!lIllen und di eßen vor A bmars·ch 
erklärt, was es gelte und dass Gelegenheit zum BEiden gegeben 
sei. Die Auswahl der Hilfskräfte fiel u.a. auch auf den besaG
ten Widerstandsffiann und einen kriminellen Gefangenen. Das BodJt 
wurde flott g~macht und alle haben nach get~~er Arbeit gebadet. 
In den Vorermittlungen gegen Thurau erklärte der "Patriot", er 
sei von Thurau gez\vungen worden, ins eiskalte Wasser zu springen 
und dadurch schvier misshandelt v/orden. Der krimminelle Helfer, 
als Zeuge vernommen, erzählte den Sachverhalt 60, wie er sich 
abgespielt hatte. Thurau entging einer Anklage, weil,ihm Gelegen
hei t geboten vrurde, den kriminellen Gehilfen als Zeuge zu beruuum 
und weil dies er gehört wurde. 

Eine solche objektive Einstellung der Ermittlungsbehörden und der 
Gerichte war in den Anfangsjahren aber selten. Im allgemeinen Vlar 
es so, was die Angeklagten zur Entlastung vorbrachten, ging an 
taube Ohren. Das "hat mit der Sache nichts zu tun" hat jeder von 
Ihnen unzähligeraale zu hören 'bekommen, nicht weil das Vorbringen 
tatsächlich nicht sachdienlich gev'.'esen wäre, sondern nicht zu 
dem vorgefassten Plan passte. Häufig wurde von dem Vorbringen über-
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haupt keine Kenntnis genoDlIlen und alles durch Stillschweigen 
übe:::g&r,gen. Vor des Lag:mannsg~ricnt Bergen stellte der A..~geklagte 
Dr. '{ eim.ann beisI,ielsweise einEn Ll"l rech tlicllcr "l.uld ta toac:hlicher 
ilinsici'lt wichtiger: Ee\':eis€.lltrag. Zr wurde nicht zu.r Ker~ntr.:.is ge
nor:cr~en. Irr: Ilt:rcl.ftmgeurteil get;€.fi Wei:m.rurr.:. hieEs es, nücbdea: auf 
den Antrag ir.. der Ler:;.fwigsbegr. ndung nochmals hingewiesen worden 
war, deS e aus dem angcfoch ter.:.en Urteil die S teIlunG eines solchen 
J..n tr~.gs nicht herv ::.rcehe. Dos Höchstgerich t erkenne di e Wichtig-
kei t des P.ntre.gs zwar an, kör.ne sich ffii t ih:1"i aber nlcht· k:ehr be
echE:i.ftigen, weil es zwingend an den vom. Lagm8...l'lnsgericht festge
stellten Tatbe8t~d gebunden sei. Dass wichtige Entl&B~gsz6ugen 
für die Angeklagten häufig f'~;_r die Prozeesdauer verreist oder 
sonstwie arr:. En;cheinen verhindert waren, dass ein Urlru21denbeweis 
abgelehnt wurde, verstsrkt nur de~ allgemeinen Eindnlck. Zur Ver
vollst2ndig~ng dieses Eindr~cke muss aber noch ~~bedingt erNähnt 
werden, dC;.ss in allen Verfa..~ren, so wichtig sie a"L:.c~l sein. mochten, 
kein Protokoll, in dem in Rccht~9t~ten üblichen Sirille gef~hrt 
w;.lrJ f;;. w'as ein Zeuge, wC;.s ein Sachycrs tändiger und was der Ankläger 
und was der Angeklagte an Einzelheiten ausgesagt hatten, ",~,'U.rde nie 
schriftlich fest[;ehal ter... Selbe t wenn in den lJrteilsbegri.:.nd-ungen 
daher h€:1.te häufig etwas a...'1deres steht, als V:8.S die Eauptverhp.nd
lungen äls Ta tbestur..d ergebe!1 haben, Hisst :üch daher heute kein 
Beweis daf'..ir filllren, was im Einzelr:.en zur Rede st::.:..."ld. Die gesamten 
Urteils2-usfünrunQe::l berü.her.. auf Pri va tnotizeh eier U:.r-teilsbericht
erst8. tter, die, wie &r Augenschein zeigte, auch nur a'.1S ku.rzen Be
merkungen, ~~nQzeic~en, Unterstreichungen und sonstigen nebensäch
lichen Sch:r'eibereien beE:tanden. l'iicht unerwäh.."'ltcbleiben darf an 
dieser Stelle aber auch, dGBS den Aussagen deutsc~er Zeuben und 
solch:cr Norweger, die während der Okkupationszei trdeutschen Diensten 
gestanden hatten, ke1nLrlei Wert beigelegt 'Nurde, Sie 5.attcn jeden
falls kei. nen Wert , soweit ihre Aussagen zur Eu tlast··J.n.,?; dienten, Das 
kam äu,s~"erlich schon dadu.rch zum Ausdr:lck, do.ss s('lc2e Zeu.gen un
be~eiVi~t b~ieben. Die Aussagen dieser Zeugen fielen aber trotzdem 

. nie insgesamt unter den Tisch. rl!;:s belastend für die Angeklagten 
wirken l!Jusste, W'..l.rde auch von den Gerichten entsprechend gewertet. 
Obwohl die Frago der Glaubwürdigkeit/ deutscher. und norsegi~:cher 
Zeugen im Prinzip gelegentlich angesahni tten ''1u.rde, war doch keine 
.:plausible Erklärung daf;ir zu bekommen., wal'U.:!l. der Zcuge in Hinsibht 
der Belastung immer glaubv(irdig und in Fragen der Entlaß~~g immer 
unglau.-b\';:'::rdig erschien. In einer Entscheidung auf einen "A'iederauf
nahmeantrag des Dolmetschers Rehder entschied dus Lagraannsgericht 
Berge:: diesbezüglich einmal, dass die Aussagen dcmtschsr PoliJfld:
zeibeaIClter und von Norwegern, die in deutschen Diensten st[mden, 
keine Rolle f;:1piel ten. In diesel'.l· Fall sogar nicht, obwohl o.i e 
deutschen Aussagen durch Angaben eines no~vegi8chen Polieeibeamten 
bestätigt wurden. In den Urteilsgrlinden ist die Vernehmlliig solcher 
<.leuBen, weil ihr Be\',eisweTt gänzlich ausfiel, daher a .. lch nie er
wähnt worden. ,Die Urteile geben insofern in keiner Weice das wie
der, W2S sich vor den Gerichten insgesamt abgespielt hat. Dor un
befane;ene Leser muss den Ein5ruck gewinnen,d~ss alles was an Tat
sachen festgestellt wurde, vo::. den Angeklagten unwidersprochen 
blieb, weil es der Wahrheit entsprach 1L~d ~eil 3ie ja keine Gegen
beweise aUIIühren konnten. 

Und doch beim aufmerksumen Studium der Urteile entgeht de:~ mit den 
V6rhältnissen vertrauten Leeer nicht, d8s8 die Gerichte sich bei 
AbfaselUlg -cl er Entscheidungegrunde häufig nicht in ihrer Haut wohl
gefüllt haben. Die Urteile sind.1D allgemeinen sehr weitschweifig 
gehalten~ Es mag daran lit;gen, de.ss die umfangreichen Anklagen 
stets wörtlich in die Begründ vngen aufgenc.mmen 'wurden •. Die tatbe
standsmässigen Feststellungen. gehen dati.ir umeo kUrzer aus. Gerade 
in Zweifelsfällen wird iml1:..er nur die .E~dewendu.n.g gebraucht, dass 
das Gericht dieses und jenes als erwiesen ansieht. Wie 03.S Gericht 
zu die Ger Erkenntnis ge1;crnmen ist, dar~ber verlieren die Ux'teile 
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kein 'dort. DE;S gl.L 1; in gleichex' Weise f'ir vt:reinzel te :Freisprüche. 
In beiderlei Uinsicht w~re es den An~eklagten aber wichtig ge~esen, 
aufgru..nd welcher Tatsac~~en Verurteilung.eR oder_ Freist-'~ch erfolgte. 
Aus den Urteiler! ist heu te nicht zu,.ersehen, Ob eine verurteilung 
D:ll.I Z eugenbewei s oder glaubhaftes Ge:Jtändnis oder sonst worauf', 
ob eine Freisi-'rechung dami t begrcndt t wUl'de, \\' eil 0.1 e aufgetretenen 
Zeugen als unglaubw:irdi[; ur!gesehen vlUraen, oder weil der !.l1geklagte 
mit der freigesprochenen Sache überhaupt nichts zu tu.n hatte. 
Mangels ordmmgsgemässer Protokolle sind überhaUi.it keine Schluss
folgerungen moglich, wie heute die Urteilsfeets',.ellungen noch :ij:lar
zulegen sind. Jeder der ein Urteil angeht, tappt vollst~~dig im 
Dunklen. Als So~derbeispiel sei der Fall des Kriminalassistenten 
Hans Fis chbach envä1mt. :E'ischbach hatte eine ReLl1e von Jl..nklage
punkten, alle w<::gen Teilnalue an Misshandlung von Hiütlingen. Das 
Urteil führt in sei:!1en }:ntscheid ungsgriJnden in ein bis zwei Sätzen, 
!1öcllstens aber in drei Sätzen zu einzelnen der Anklugepu...l1kte}l 
aus, WarW]l Fischbac!l schuldi[, seLAndre Anklagepunkte sind im Urteil 
gä.'1z1ich unerwähnt, sod::lsS me:l rumehillen muss, dass er in diesen 
Punkten freigefunden wurde. Umso ürst9.unter ist man, anschliessend 
zu lesen, dass nech dem Vorangef"J.hrten Fischbach in allen Anklage
pu...'1kten zu verurteilen wa~ War-u'J. bei den nicht .?Jlgeführten Fällen 
eine VerurteüluIlg notwendig \vu.rde, dDS mag sich der Leser selbst 
uLlsdenken. Der Angestelltei:u1 Sicherheitsdienst Wilhelm Wagner 
wurde VOj;} Lagmannsgerich t 0810 zum Tode verurteilt, mi t der 13e
grUndung, d er Angeklagte kör.ne zwar nicht überf~ihrt werden, ver
antwortlich für die ständig wachsende Verfolgung norviegischer Juden 
zu sein. Es sei auch sei teus der Anklage dieser BeReis zu. fLihren 
nicht versucht worden. Es liege überhaupt kein exakter Beweis da
f:lr vor, was der Angeklagte an Einzelheiten über die Judenverfolgung 
gekannt habe. Er Hurde aber gleichwohl veru.rteil t, weil er nach 
"Mein Kaillpf" un~l den nürnberger Gesetzen wissen musste, welche!.il SIDdJ 
Schicksal die 1941-42 deportierten norwegischen Juden entgegen gin- ' 
gen. Das norwegische Höchstgericht änderte das TOdesurtei1 zwar in 

.20 <Jahre Zwangsarbeit um, stell te auch fest·, dass in den urteils
gründen des Lagmannsgerichts FehlerulJ.d Ungenauigkeiten unterla.u~en 
seien. Es ~ zum verurtetlenderi Erkenntnis aber trotzdem, weil 
es ohne nähere EegrQndunt~~nnahm~ unterstellte, die Fehler u...~d 
Ungenauigkeiten seien für die Sache u..."1erheblich. UU!. was für Fehler 
es sich handelte, weü~s ausser dem. Ilöchstgi.·richt von den Beteilig
ten nierc.and. Die. summarische 'Iatbestancsfeststellung ist i11 fast 
allen Prozessen im Wege der Berufung angefochten worden. Nach 
norwegischem Strafprozessrecht ist eine Berufung aucil rai t falscher 
Sachbehandlung zu begründen. Falsche Sachbeh<illdlung liegt vor, 
wenn das Urteil über die Behandlung der SEiche keine~ klaren Aus
künfte erteilt. Obwohl dieserllangel stets gerJgt wurde, hat daa 
Höchstgericht in keine;:; ,einzigen Falle bis zum Dez ember 1948 dazu 
Stellung geno~~en. Erst mit urteil vom 5.11.48 gegen den zum 
Tode verurtei~ tell Kriminalkommissar Hans Kerner f';h"lrt der Eericht
erl1tatter, dem eichdie übrigen Richter anschlossen folgendes aus: 
"Ich muss. aufudie Berufung insofern zurückweisen, d3ss das Lagmanns
gericht bezüglich der faktischen Beschreibung einerlangen Reihe 
Anklagepunkte sich damit begnügt hat, zu sagen, dass es den in 
der Anklage genannten Sachverhalt als bewiesen angesehen hat (wie im 
AnklagebeschlusslI). Ganz gewiss lassen sich generelle und wesent
liche Bedenken dagegen erheben, dass in den EntscheidungsgrÜllden 
der Tatbesta.hd so kurz und nebensächlich abgetan wird. Aber es muss 
gleichf.eitig gesagt werden, dass im. Hinblic~ auf di~ ausserordent
liehe uberlastung der Gerichte, die ja Stellung zu umfangreichen 
Anklagen mit ihren besonderen Tatbeständen nehmen mUssen, es nahe 
liegt, dass die g~naue Beschreibung der Anklagen sich mit dem deckt, 
was die Gerichte als bewiesen festgestellt habeh. In gewissem Aus
rn.e..S8 sei die VerweisUllg; die 'Q?n dem Lagmannsgericht angewendet sei, 
zu verzeihen. Und eelbsf; wenn mall dies generell nicht billigen wollE 
so bleibe doch die wesentliche Frage, ob man gegebenenfalls volle 
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Sicherheit habe, dass hinter den kurzen ~~d knappen Verweisungen 
der Gerichte auf die Anklagebeschlüsse auch eine genaue Prüfung 
der beweiserheblichen Tatsachen liege. In dieser Hinsicht könne 
aber kein Zweifel herrüchen. In den meisten Fällen, in denen das 
Lagmannsgericht verwiesen habe, habe das Gericht Bemerkungen oder 
Verbesserungen zugefügt. Die grosse Genauigkeit, womit diese Berich
tigungen erledigt worden seien, stelle klar, dass die Richtigkeit 
der fakt~chenAusführungen vom Lagmannsgericht mit grossem Geschick 
geprüft worden sei, auch in den Fällen, wo der Tatbestand ohne Bemerkunl 
fest.l-:eatell t worden sei." Auch dieses Urteil gibt noch keine gelunge
ne E~kbärung zum besagten Fragenkomplex. Die Ausführungen des rröchst
gerichts bedeuten praktisch nichts weiter als eine nachträgliche 
Blan.1covollmacht für die Lagmannsgerichte , unter dem Vorwand der 
Arbeitsiberlastung nach Willkür verfahren zu können. Nachdem das 
Höchstgericht in allen Fällen an die Tatbestandsfeststellungen der 
Lagmannsgerichte gebunden war, wäre es interessant zu erfahren gewesen, 
woraus denn das Höchstgericht die wahren objektiven Tatbestände erfah
ren konnte. Aus den angefochtenen Urteilen war es gewiss nicht der 
Fall. 
Es muss auch noch etwE.s erwähnt werden, zur Form der Strafanrechnung. 
Sämtliche Urteile widmen diesem Kapitel längere Ausführungen. Nach 
den Bestimmungen der norwegiechen Strafprozessordnung xrlxX.b ltann 
auf die Strafhöhe eine erlittene Untersuchungshaft.angerechnet werden. 
Sie braucht es nicht. Sie muss es nicht, wenn der Verurteilte durch 
sein Verhalten vor der Hauptverhandlung Anlass zu seiner Inhaftnahme 
gegeben hat. Nach diesen Bestimmungen hätte man annehmen müssen, dass 
die Anrechnung von Untersuchungdhaftzeiten allgemein üblich oder aber 
nicht üblich gewesen wäre. In letzterem Fall hätten sich d~e Deutschen 
mit der Tatsache abfinden müssen ebenso wie sie sich mit andern Tat
sachen abfinden mussten, wo norwegischerseits ein guter Wille nicht 
aufgebracht wurde, Was aber schwer zu bemfuLgeln ist, ist die Tatsache 
dass Unternehmung~haftzeiten von den LagIDanssgerichten der einzelnen 
Städte vielfach ganz verschieden angerechnet wurden. Verschiedenhei
ten waren sogar festzustellen, wenn ein bestimmtes Lagmannsgericht 
nur in anderer Besetzung verhandelte. Der unwissende Urteilsleser 
wird häufig an der Tatsache achtlos vorbeigehen, dass in einem oder 
anderen Fall bis zu einem uahr Untersuchungshaft auf die Strafe nicht 
angerechnet wurde. Diese Tatsache erscheint aber in einem ganz anderen 
Licht, wenn man vergleicht, dass bei Angeklagten, die am gleichen Ta
ge festgenommen würden, die aber nur vor einem anderen Gericht standen, . 
bei den; einen die gesamte Vorhaft angerechnet wurde, während dEn ande- . 
ren die Untersuchungshaft ganz oder teilweise gestrichen wurde ohne 
nähere Begründung. Nur so ist es zu verstehen, dass die in ~ergen und 
Drontheim verurteilten Deuts~hen, denen Vorhaftzeiten auf den Tag ge
nau angerechnet wurden, sich bezüglich STrafverbüssung besser stehen, 
als die, die. in Oslo und S~dnor\vegen vor Gtricht standen. Bei letzte
ren wurde meist eine Entscheidung des Höchstgerichts zitiert. Nach 
dieser Entscheidung konnte die Unters~chungshaft nur von dem Tage ab 
angerechnet werden, an dem der Angeklagte in eigener Sache erstmalig 
protokoll§l.risch vernommen wurde}l. Dieser Stichtag führte deswegen zu 
UnstimJltigkei ten, weil vorhergehende mündliche Vernehmungen oder 
Vernehmungen mit kurzen Bleistiftnotizen nicht als protOkollarische 
Vernehmungen angesehen wurden und solche nicht protokollarische Ver
nehmungen dem Gericht nicht mehr vorgelegt werden konnten. In Fällen. 
wo eine protokollarische Einvernahme der Angeklagten überhaupt nie 
stattgefunden hat, spielte die Frage einer Anrechnung keineRolle, 
weil auf lebenslänglich erkannt wurde. Zu welchen Misshelligkeiten 
ein solches Verfahren führte, zeigte der Fall des 0 esterrtüchers 
Franz Gromann. Gromannwar in 1. Instanz vom Lagmannsgericht Kristian
sand zu 12 Jahren Zwangsarbeit verurteil t worden, wobei ihm eine 
längere. UntersuchungBhaft nicht angerechn,t worden war. Auf Berufung 
wurde seine Strafe auf 6 Jahre Zwangsarbeit ermässigt, die er. bei vol
ler Anrechnung der Untersuchungdhaft am Tage des Berufungsurteils 
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nach den norwegi:,'chen StrG.fverbü~sungsvorschriften schon ver-
bÜBst gehabt hätte. Im Gnadenwege wurde ihm die Untersuchungshaft 
nachträglich angerechnet. Wäre es nicht geschehen, so wäre seine 
Strafe von 6 Jahren etwa einer achtj ährigen Zvmagsarbei t gleich
zusetzen gewesen. Es ist verschiedentlich versucht worden, eine ' 
generelle Klärung wegen nachträglicher Anrechnung der geBallten 
Untersuchungähaftzeiten zu erreichen. Anträge blieben aber bisher 
erfolglos. Auf die subjektiven Tatbestände aller in Norwegen ge
führten Kriegsverbrecherprozesse soll nicht näher eingegangen wer
den. Dass sie in den Verfahre!. keine Rolle spielten, zeigen die 
Urteile schon selbst', wenn es darin immer wieder hei8st, "der Ange
klagte musste wissen" und ihm dann als Folgen dieser unterschlbbenen 
Kenntnis eingehendes Wissen des Völkerrechts, eingehendes Wissen 
internationaler Verträge usw. zugemutet wurden. Ein besonderer 
HinNeis, der sich uf den objektiven wie auf den subjektiven Tat
bestand auswirkt, erscheint aber noch wegen der Frage der Notwehr 
und des Notstandes angebracht. In den gesetzlichen Voraussetzungen 
für Kriegsverbrecherverfahren in allen Staaten ist festgelegt worden, 
dass Notwehr nicht vor Strafe schützt. Ob es aber auch wohl "ein 
Land ausser Norwegen gibt, das der Verteidigung untersagt hat, auf 
Notwehr zu plädieren, erscheint doch zweifelhaft. So aber ist 
es hier geschehen, in den amtlichen Grundsätzen der Regierung 
zurLadsviksanordnung, obwohl darin auch festgelegt ist, dass man sich 
bei Durchführung der Kriegsverbrecherprozesse im Wesentlichen an 
das halten wolle, was im Grundsätzlichen in gleichartigen Verfahren 
in anderen Landernpraktiziert werde. Zu welchen Auswüchsen die 
Ausserachtlassung der Notwehr- und Notstandsbestimmungen führten, 
zeigen einige Urteilsformulierangen. In den Urteilsgründen des zu 6 
Jahren Z~gsarbeit verurteilten Oberassistenten Alfred Koczki findet 
sich der Satz, als Regel' müsse gelten, dass niemand berechtigt sei, 
das Leben eines anderen zu nehmen, um sein eigenes zu retten. Im 
Fall des schon erwähnten Wilhekm-Wagner heisst es, er konnte sich 
nicht weigern, Befehle auszuführen, ohne sich in seiner verhältnis
mässig untergeordneten Stellung den ernsthaftesten Konsequenzen aus
zusetzen, aller Wahrscheinlichkeit hätte ihn eine Weigerung das 
Leben gekostet. In den Urteilen gegen Alfred Rutschmann, Hans Krijom 

,und Hans Zug stehen ähnliche Formulierungen, wenn es darin 
heisst, sie hätten sich gegebenen Befehlen nicht entziehen können, 
ohne ernsthafteste Konsequenzen für ihr Leben. Eei Hans Zug , der 
unter Befehlsausführung handelte, wurde die Strafe au~ 9 Jahre Zwangs~ 
arbeit festgesetzt, obwohl, wie es im Urteil heisst, er zu seinem 
Tun von seinem Vorgesetzten mit den Worten "Krepiere oder gehorche" 
bestimmt wurde. Dem zum Tode verurteilten und erschossenen Kriminal-
sekretär Willi Kesting \~de im Urteil zugemutet, um gegebenen An
ordnungen zu entgehen, hätte er einen Landesverrat auf sich nehmen 
müssen. Diese Sache ist aber nicht ganz sicher, da das, Urteil nicht 
mehr vorliegt, was besonders betont wird. 

Ich glaube, die 'hier aufgefühien Tatsachen zeigen hinreichend genug, 
dBss die norweg~hen Kriegsverbrecherverfahren vollkommen einseitig 
durchgeführt worden sind. Sie zeigen, dass die Verfahren lediglich 
unter dem Gesichtswinkel gefJ.hrt wurden, die Angeklagten möglichst 
hart zu bestrafen. Sie zeigen, dass den Angeklagten im breitesten 
Masse die Möglichkeit genommen wurde, sich ordnungsgemäss zu vertei
digen. Sie zeigen schliesslich, dass die in den abendländischen 
Rechtssystemen verankerten Grundsätz~. des in dubio pro reo, des 
beiderseitigen Gehörs der Unmittelbarkeit der Verhandlung und viele 
andere Prinzipien mehr, ausser acht gelassen wurden. Berücksichtigt 
man endlich die Formulierung des Höchstgerichtspräsidenten in der' 
Sache Klinge, wo es heisst "Feinde, die in unser Land einbrechen 
und unser Volk überfallen, stehen ausserhalb der norwegischen Rechts
gemeinschaft" , so steht wohl eindeutig fest, dass solche Feinde auch 
nicht nach rechtlichen Erwägungen abge'urteil t werden brauchten. 
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Die gleiche Schlus sfolgerung läs st si. ch aus einer Rar:dbemerkung 
ziehen, die der norVlegische Rechtsanwalt in der Wiederau:fnahmesache 
gegen den Kriminal-Oberassistenten Willi Maier an den Rand der 
.Akten geschrieben haben Boll. Was der Einzelne getan: habe, spiele 
keine Rolle, das SJstem solle getroffen.werden, soll diese Rl:1nd
bem8rkung gewesen sein, die ein unbeteiligter aber glaubhafter . 
Zeuge selbst gelesen hat. 
Abschliessend mögen noch einige diesel präventive GrundeinsteIlung 
beleuchtende Fälle erwähnt werden. 
Vom Lagmannsgericht Oslo wurde im Mai 19.47 der Krirr:inalassistent 
Rugo Heinrichs wegen l1isshlilldlWlg von Norwegern zum Tode verurteilt. 
Heinrichs hatte schon in seiner Hauptverhandlung unter Beweis ge
stellt, dass er die ih!n zur Last gelegten Handlungen teils nicht be
gangen habe, teils die Anklage übertrieben und aufgebauscht sei. 
uDer 2 Jahre lang hat Heinrichs in verschiedenen Wiederaufnahme
verfahren vergeblich zu erreichen versucht, slch zu rehabilitieren. 
Nachdem im Herbst 1949 die Rach- und Hassgelüste der Nachkapitulationf 
zei t in Norwegen im Abklingen begriffen waren, erklärte das Lagu,anl1s
gericht ßchliesslich, dem Wiederaufnahmeantrag könne zwar nicht statt· 
gegeben\~rden lllLd es müsse bei de~ Todesurteil bleiben. Immerhin hatte 

, des neue Verfahren Tatsachen zutage gebracht, pei deren Kenntnis es 
wahrscheinlich zu einem Todesurteil in der 1. Hauptverhandlung ~icht 
hätte kommen können. Der Fall stellt eindeutig die Tatsache :fest, 
dass Todesurteile ausgesprochen wurden ohne dass die Tatbeständerber 
auch restlos vom Gericht geklärt waren. 
In Drontheirowurde im Oktober 1948def· Kriminalkommissar Felix Ritter 
~ür Beteiligung an~einem Todschlag verurteilt, den er nicbt begangen 
hat. Ritter hat~e im Jahre 1942 ein Kommando, das einen vom SS u. 
Polizeigericht Nord zum Tode verurteilten norwegischen Widerstands
mann zu erschiessen hatte. Der Name dieses mannes war Ritter im JWlre 
1948 nicht mehr geläu:fig, da Ritter im April 1944 bereits nach 
Deutschland zurückkownandiert wurde und durch Misshandlungen in einem 
amerikanischen Sammellager in Deu tschl<.:nd schwere Gedächtnisstörun
gen davongetragen hatte, an deren Folgen er noch 1948 litt. Ritter 
ging daher von der Annahme aus, dass der ihm zur Last gelegte Ankla
ge~all identisch *xt nit einer anderen von ihm vollzogenen Hin~ich
tung sei~ Noch vor der Hauptverhandlung und nach Rekonstruktion des 
Falles hat Ritter sein Geständnis widerru:fen und den Sachverhalt 
klargestellt. Seinem Widerru:f wurde aber keine Bedeutung beigemessen, 
obwohl Ritter Zeugen :für den richtigen Tatbestand benarult hatte. Er 
ist heute :für etwas bestra:ft, was er überhaupt nicht getan hat • 

. Das LagmannsgEricht Bergen verurteilte den Leiter der dortigen S1PO
dienststelle, Oberreg. Rat Weimann u.a. wegen Anordnung von Hä~tlingf 
misshandlungen, die im Jahre 1943 stattge:funden haben sollen, obwohl 
Weimann erst im Juli 1944 überhaupt n$.ch Norwegen kam. Dieser auch 
in der Beru:fungsbegrUndung zitierte Mangel wurde allerdings vom 
Höchstgericht aufgehoben. Der Kriminalsekretär otto Weiss wurde ver
urteilt, weil er einen :flüchtigen Nonveger erschossen hat. Weiss 
hatte von vorgesetzter Stelle den bindenden Be:fehl bekommen, diesen 
Norweger, der als massgeblndh in eine Widerstandsorganisation ver
wickelt und in Abwesenheit durch eih Standgericht zum Tode verur
teilt war nach der Festnahme zu erschiessen, den Befehl aber nicht 
eingehaltenT Erst als der Norweger beim Abtransport :flüchtig ging, 
schoss Weiss mehrere Warnungeschüsse und dann tödlich quf den Nor
weger. Obwohl:für den Sachverhalt kein Zeuge au:fgeboten werden konn
te, wurde Weiss verurteilt, weil er nicht-versucht habe, den Norwege 
nur durch Schüsse zu verletzen und an der Flucht zu hindern. In dem 
_berei ts erwähnten Fall des Marinefeldwebels Karl Wagner war die glei . 
che Feststellung getrof~en. Sie :findet sich auch im Urteil gegen den 
vom Halogaland Lagmannsgericht verurteilten Kriminalassistenten Jose 
Ma~Q May hatte einen ge~angenen Russen erschossen, de+ aus seinem 
Dienstzimmer zu flüchten versuchte. Sein Fall zeichnet sich noch da-
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durch 8US, als im Urteil unerwähnt blieb, dass der Russe einen 
leeren Kasten vor dem Fluchtversuch nach May warf, um so besser 
davon fliehen zu können. Im Urteil blieb auch unerwähnt, dass ein 
deut!::ches Kriegsgericht sich mit dieser Seche befasst hat und für 
May den Tatbestand der Notwwhr bejahte. 
Der Fall des .d·arine-Obergefrei ten Gustav Auer, der einige Tage· nach 
der Kapitulation in ein Handgemenge mit einem Russen kam, w.cgen einer 
norwegischen Frauensperson, und in dessen Verlauf der Rtl.9ge schliess
lich tot aufgefunden wurde, ist schon erwähnt worden. Cll, u.'akteristi sch 
für diesen ~all ist, dass kein Sachverst~ndiger die Todesurs8cl, 
feststellte; dass für Auer die Tat noch als KriegsverbrEchen gewertet 
wurde, für den russischen Kriegsgefangenen aber der Krieg alB been
det angesehen war. 
Die beiden Marinegefrei ten Adam Hum,'Y:el und Paul ,Hildebrand erhielten 
vom Lagmannsgericht Bodoe 10 und 9 Jahre Gefängnis, weil sie am Abend 
der Kapitulation in vollkommen betrunkenem Zustand einen Norweger an
geschossen hatten, von dem sie sich in ihrem Trunkenheitszust"and be
droht fühlten. Nur wer die beiden Verurteilten selbst kennt, sie sind 
körperlich sehr sehr klein und waren im Zivilberuf landwirtschaftliche 
Hilfsarbeiter in Ostdeutschland , kann sich eine Vorstellu..."lg davon 
machen, inwieweit sie sich der Tragweite ihrer Tat bewusst gewesen~ind. 
Obgleich das norwegische Strafgesetz Trunkenheitszustand weitgehenast 
mildernd berQcksichtigt, wurden sie so schwer bestraft. 
Zu Vergleiphszwecken und um den konkreten Beweis zu führen, dass die 
sogenannten deutschen Kriegsverbrecher in Norwegen nicht wie jeder 
norwegische St2atsbürger behandelt wurden und de facto keine Gleichheit 
vor dem Gesetz bestand, sondern eine ausgesprochen unterschiedliche 
Beurteilung erfuhren, seien auch nmch einige Beispiele zitiert, für 
das Strafmass von Norwegern, die gegen das Gesetz verstossen haben. 
Von Angehörigen der nor.'.'egischen Widerstandsbewegung wurde während der 
OkkUpation ein jüdisches Ehepaat namens Feldmann ermordet und der 
Wertsachen beraubt. Die Täter wurden freigesprochen von Mord, weil 
sie Angehörige der Widerstandsbewegung waren. Von der Unterschlagung 
der Uhr und mitgeführten Gelder der Toten konnte das Gericht die Täter 
allerdings nicht freisprechen, obwohl es dvs sicher auch gerne getan 
hätte. 
Im AUbust 1945 erschoss der norwegische Berufsverbrecher Andrsen,in 
ganz· Norwegen unter dem Spitznamen Gulosten bekannt, im Trunkenheits
zustand in Vadheim im Sogen in einem deutschen Kriegsgefangenenlager 
2 deutsche Gefangene, von denen er Schnaps haben wollte. Auf Grund 
königlicher Resolution wurde in diesem Fall nicht einmal Anklage erho
ben, weil Gulotsen im Kriege auf einem norwegischen Schnellboot Dienst 
getan habe und weil seine Frau von den Deutsfhen erschossen worden sei. 
In der Presse stand aber nichts darüber, dass die Frau zuvor sich des 
Mordes schuldig gemacht und die von ihr Getöteten obendrein in scheuss
lichster Weise zerstückelte. Man vergleiche dagegen den Fall Hildebrand-
Ummel. ' 

Im Herbst 1947 erschossen 2 norwegische Besatzungssoldaten in Braun
schweig einen angeblich deutschen Schwarzhändler, den sie zuvor mit 
einer Eisenstange niedergeschlag~n und später seiner Leica beraubt 
haben. Sie erhielten vom norwegischen Kriegsgericht 6 Monate und 2 Jah
re Gefängnis, Strafen, die vom Höchstgericht auf 6 Jahre heraufgesetzt 
wurden. Man vergleiche dazu den Fall Auer. Die norwegische Presse regte 
sich monatelang über die Urteile auf und forderte Freispruch •• Schliess
lich sei zu Vergleichszwecken noch erwähnt, dass Mord- und Totschlags
delikte und Körperverletzungen mit Todeserfolg heute wie in Vorkriegs
zeiten in Norwegen nur mit Strafen von 2 bis 5 Jahren, selten mehr 
bestraft werden. 
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Die gleiche Schlus sfolgerung läs st si. ch aus einer Rar:dbemerkung 
ziehen, die der norVlegische Rechtsanwalt in der Wiederau:fnahmesache 
gegen den Kriminal-Oberassistenten Willi Maier an den Rand der 
.Akten geschrieben haben Boll. Was der Einzelne getan: habe, spiele 
keine Rolle, das SJstem solle getroffen.werden, soll diese Rl:1nd
bem8rkung gewesen sein, die ein unbeteiligter aber glaubhafter . 
Zeuge selbst gelesen hat. 
Abschliessend mögen noch einige diesel präventive GrundeinsteIlung 
beleuchtende Fälle erwähnt werden. 
Vom Lagmannsgericht Oslo wurde im Mai 19.47 der Krirr:inalassistent 
Rugo Heinrichs wegen l1isshlilldlWlg von Norwegern zum Tode verurteilt. 
Heinrichs hatte schon in seiner Hauptverhandlung unter Beweis ge
stellt, dass er die ih!n zur Last gelegten Handlungen teils nicht be
gangen habe, teils die Anklage übertrieben und aufgebauscht sei. 
uDer 2 Jahre lang hat Heinrichs in verschiedenen Wiederaufnahme
verfahren vergeblich zu erreichen versucht, slch zu rehabilitieren. 
Nachdem im Herbst 1949 die Rach- und Hassgelüste der Nachkapitulationf 
zei t in Norwegen im Abklingen begriffen waren, erklärte das Lagu,anl1s
gericht ßchliesslich, dem Wiederaufnahmeantrag könne zwar nicht statt· 
gegeben\~rden lllLd es müsse bei de~ Todesurteil bleiben. Immerhin hatte 

, des neue Verfahren Tatsachen zutage gebracht, pei deren Kenntnis es 
wahrscheinlich zu einem Todesurteil in der 1. Hauptverhandlung ~icht 
hätte kommen können. Der Fall stellt eindeutig die Tatsache :fest, 
dass Todesurteile ausgesprochen wurden ohne dass die Tatbeständerber 
auch restlos vom Gericht geklärt waren. 
In Drontheirowurde im Oktober 1948def· Kriminalkommissar Felix Ritter 
~ür Beteiligung an~einem Todschlag verurteilt, den er nicbt begangen 
hat. Ritter hat~e im Jahre 1942 ein Kommando, das einen vom SS u. 
Polizeigericht Nord zum Tode verurteilten norwegischen Widerstands
mann zu erschiessen hatte. Der Name dieses mannes war Ritter im JWlre 
1948 nicht mehr geläu:fig, da Ritter im April 1944 bereits nach 
Deutschland zurückkownandiert wurde und durch Misshandlungen in einem 
amerikanischen Sammellager in Deu tschl<.:nd schwere Gedächtnisstörun
gen davongetragen hatte, an deren Folgen er noch 1948 litt. Ritter 
ging daher von der Annahme aus, dass der ihm zur Last gelegte Ankla
ge~all identisch *xt nit einer anderen von ihm vollzogenen Hin~ich
tung sei~ Noch vor der Hauptverhandlung und nach Rekonstruktion des 
Falles hat Ritter sein Geständnis widerru:fen und den Sachverhalt 
klargestellt. Seinem Widerru:f wurde aber keine Bedeutung beigemessen, 
obwohl Ritter Zeugen :für den richtigen Tatbestand benarult hatte. Er 
ist heute :für etwas bestra:ft, was er überhaupt nicht getan hat • 

. Das LagmannsgEricht Bergen verurteilte den Leiter der dortigen S1PO
dienststelle, Oberreg. Rat Weimann u.a. wegen Anordnung von Hä~tlingf 
misshandlungen, die im Jahre 1943 stattge:funden haben sollen, obwohl 
Weimann erst im Juli 1944 überhaupt n$.ch Norwegen kam. Dieser auch 
in der Beru:fungsbegrUndung zitierte Mangel wurde allerdings vom 
Höchstgericht aufgehoben. Der Kriminalsekretär otto Weiss wurde ver
urteilt, weil er einen :flüchtigen Nonveger erschossen hat. Weiss 
hatte von vorgesetzter Stelle den bindenden Be:fehl bekommen, diesen 
Norweger, der als massgeblndh in eine Widerstandsorganisation ver
wickelt und in Abwesenheit durch eih Standgericht zum Tode verur
teilt war nach der Festnahme zu erschiessen, den Befehl aber nicht 
eingehaltenT Erst als der Norweger beim Abtransport :flüchtig ging, 
schoss Weiss mehrere Warnungeschüsse und dann tödlich quf den Nor
weger. Obwohl:für den Sachverhalt kein Zeuge au:fgeboten werden konn
te, wurde Weiss verurteilt, weil er nicht-versucht habe, den Norwege 
nur durch Schüsse zu verletzen und an der Flucht zu hindern. In dem 
_berei ts erwähnten Fall des Marinefeldwebels Karl Wagner war die glei . 
che Feststellung getrof~en. Sie :findet sich auch im Urteil gegen den 
vom Halogaland Lagmannsgericht verurteilten Kriminalassistenten Jose 
Ma~Q May hatte einen ge~angenen Russen erschossen, de+ aus seinem 
Dienstzimmer zu flüchten versuchte. Sein Fall zeichnet sich noch da-
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Die hiEr zitierten deutschen Verfahrensfälle reichen im wesentlichen 
in die ersten Jahre nach der Kapitulation zurück. Es soll nicht ver
kannt werden, dass die in späteren Jahren gegen Deuteehe qurchge
fQ.lLrtenVerf'a..'I).ren meis t mit g eringeren Str8.Ie:~ geendet haben. Nachdem 
die Mehrzahl der Fälle aber in den Anfangsjahren vor GGricht zur 
Sprache kamen, ist das Verlangen, die ergangenen Urteile zu Uber
prU:fen u..'1d gegebenenfalls auf ein vernünftiges Strafmas8 herabzu
setzen, nehr als begründet. 

:.:.- ." 
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